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Editorial 
 
 

 
Queridos socios y amigos: 
 
 
Al ir a preparar estas palabras, releo las de anteriores 
ediciones y veo que me refiero en ellas a un mundo 
cambiante e inestable. Y hoy, me temo que no puedo 
decir otra cosa. El Brexit sigue sin resolverse, se 
anuncia otra recesión que nos obligará a ser más 
eficientes y a dar lo mejor de nosotros mismos, 
individualmente y como asociación. Pero este es el 
signo de los tiempos, no es malo ni bueno, es lo que 
hay. En el fondo, con cierta perspectiva histórica, el 
mundo siempre ha sido cambiante y ha provocado retos, 
cada uno en su época y algunos de ellos muy 
traumáticos. 
 
 
En nuestros países, ESPAÑA y Alemania, somos unos 
privilegiados. Gozamos de paz, algo que a veces se da 
por sentado aunque no hace tantos años que la situación 
era bien distinta. Somos países democráticos con 
sistemas de separación de poderes y fuertes sistemas de 
justicia, a los que como asociación, debemos contribuir 
en la medida de lo posible. 
 
 
Como tal, seguimos la senda de crecer, cambiar y 
adaptarnos. La posibilidad de acceder fácilmente a los 
artículos de nuestra revista a través de cualquier 
buscador, con la consiguiente visibilidad para los 
autores, parece que ha animado a escribir y está edición 
incluye aportaciones interesantes y numerosas. 
 
No quiero cerrar estas palabras sin dedicarle un especial 
recuerdo a nuestra socia y amiga Astrid Dorfmeister, 
que nos ha dejado demasiado pronto. Echaremos de 
menos su energía, vitalidad y sonrisa. Descanse en paz. 
 
 
Y esto me lleva a pediros que disfrutéis cada segundo 
de vuestras vidas, también de nuestra asociación. El 
congreso anual de Toledo será una excelente ocasión 
para el reencuentro. 
 
Os recuerdo que este año el congreso anual no será el 
fin de semana del Corpus sino el anterior, del 12 al 16 
de junio. La ciudad ya estará engalanada y lista para 
recibirnos y podremos disfrutar de la misma sin la 
afluencia masiva de personas del fin de semana del 
Corpus. 
 
 
 
 

 
Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
 
Bei der Vorbereitung dieser Zeilen, habe ich mir 
frühere Ausgaben durchgelesen und festgestellt, dass 
ich viel auf eine sich ändernde und wechselhafte Welt 
Bezug nehme. Und auch heute kann ich nichts anderes 
sagen. Für den Brexit gibt es noch keine Lösung, eine 
neue Rezesion ist angesagt, die von uns mehr Effizienz 
und, sowohl individuell als auch als Vereinigung, das 
Beste von uns fordern wird.. Aber es ist das Zeichen der 
Zeit, weder schlecht noch gut, es ist die Gegenwart. Im 
Grunde genommen und aus einer gewissen historischen 
Perpektive heraus, war die Welt schon immer 
wechselhaft und hat in jeder Epoche Herausforderungen 
provoziert,  einige von ihnen sehr traumatischer Art. 
 
In unseren Ländern, Spanien und Deutschland, haben 
wir Glück. Wir leben in Frieden, was man manchmal 
für selbstverständlich hält, wenn auch vor nicht allzu 
langer Zeit die Situation ganz anders war. Wir sind 
demokratische Länder mit Systemen der 
Gewaltenteilung und starken Rechtssystemen, die wir 
als Vereinigung soweit wie möglich unterstützen 
müssen. 
 
Als solche, verfolgen wir den Weg des Wachstums, der 
Veränderung und der Anpassung. Die Möglichkeit, 
einfach an die Artikel unserer Zeitschrift mit jeder 
Suchmaschine zu kommen, hat das Verfassen von 
Artikeln angeregt und dieses Heft beinhaltet 
interessante und vielfältige Beiträge. 
 
Ich will es nicht unterlassen, an dieser Stelle unseres 
Mitglieds und unserer Freundin Astrid Dorfmeister zu 
gedenken, die uns zu früh verlassen hat. Wir werden 
ihre Energie, Vitalität und Lächeln vermissen. Ruhe sie 
in Frieden. 
 
Dies veranlasst mich, Euch zu bitten, jede Sekunde 
Eures Lebens, auch das unserer Vereinigung,  zu 
geniessen. Der Jahreskongress in Toledo ist eine 
ausgezeichnete Gelegenheit, uns wieder zu sehen. 
 
Ich erinnere daran, dass dieses Jahr der Kongress nicht 
in der Woche des Fronleichnam, sondern in der Woche 
davor vom 12. – 16. Juni stattfinden wird. Die Stadt 
wird bereits geschmückt und bereit sein, uns zu 
empfangen und wir werden sie ohne die 
Menschenmassen am Fronleichnamswochende 
geniessen können. 
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Solo me resta desearos feliz lectura y animaros a seguir 
contribuyendo con vuestros artículos para que la revista 
siga siendo el corazón de la asociación que siempre ha 
sido. 
 
Nos vemos pronto. 
 
Mónica Weimann Gómez  
Presidenta 
 

Ich wünsche noch eine glückliches Lesen und rege 
Euch an, mit Euren Artikeln dazu beizutragen, dass die 
Zeitschrift weiterhin das Herzstück der Vereinigung 
bleibt, die sie immer gewesen ist. 
 
Auf ein baldiges Wiedersehen. 
 
Mónica Weimann Gómez 
Präsidentin 
 

 

 

Presidenta DSJV-AHAJ 
Abogada 
Gómez-Acebo & Pombo, Madrid 
mweimann@ga-p.com; www.ga-p.com 
 

 
 
 
 

 

 

 

¿Hacia una nueva reforma de la Ley de arrendamientos urbanos en España? 
 

Pedro L. Yúfera Sales* 
 

El día 19 de diciembre de 2018, entró en vigor el 
Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de 
Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, 
que contemplaba algunas reformas (aunque 
insuficientes) en la regulación de los contratos de 
arrendamiento. 
 
Los decretos-leyes son normas de carácter urgente 
que deben convalidarse en el plazo máximo de treinta 
días hábiles por el Congreso de los Diputados y que 
los gobiernos deben sopesar con prudencia antes de 
embarcarse a dictar un decreto-ley si consideran que 
el mismo no puede prosperar, por cuanto ello, aparte 
de ser un fracaso político, crea una absoluta 
inseguridad jurídica. El resultado de este decreto-ley 
fue su derogación el día 22 de enero de 2019. Es 
decir, la norma ha tenido una duración escasa de 33 
días con todo lo que ello comporta, pues todos los 
contratos que se han realizado durante ese espacio 
temporal estarán sujetos al referido Decreto-Ley. 
 
El referido decreto-ley era la crónica de una muerte 
anunciada. Era insuficiente, precipitado, polémico y 
carente de consenso.  
 
En España, la promulgación de normas arrendaticias 
siempre ha comportado un gran debate por la 
diferencia de intereses en conflicto: derecho a la 
vivienda versus derecho de propiedad y, en la 
actualidad, esos intereses convergen con nuevas 

realidades sociales: apartamentos turísticos, 
precariedad laboral y habitacional, gentrificación, … 
que hacen que las reformas que se pretendan realizar 
deban ser consensuadas y ampliamente debatidas con 
todos los agentes sociales. Por dicho motivo, a 
muchos nos extrañó la urgencia legislativa en un 
momento en que el partido en el gobierno no podía 
confiar en que la nueva normativa prosperase. 
 
El grupo parlamentario socialista, antes de su llegada 
al gobierno, ya había presentado en el Congreso de 
los Diputados, en fecha 15 de marzo de 2018, una 
proposición de ley de medidas de fomento del 
alquiler estable de vivienda y tenía una base con la 
que sentarse a trabajar y negociar antes de lanzarse al 
ruedo pues no cabe duda de que la Ley 4/2013 de 4 
de junio de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas ha implicado una 
importante merma de los derechos de los 
arrendatarios con respecto a uno de los elementos 
básicos en la relación arrendaticia: la estabilidad. 
 
Los arrendamientos urbanos y muy en particular por 
lo que se refiere a las viviendas, deben contemplar 
dos aspectos sustanciales: estabilidad y rentabilidad.  
 
Los arrendatarios precisan de estabilidad y no tener 
continuamente una sensación de provisionalidad con 
posibilidad de que el arrendador resuelva sus 
contratos por cualquier causa o que dependa de 

mailto:mweimann@ga-p.com
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satisfacer precios desproporcionados si no quieren 
perder la vivienda. Los arrendadores, por su parte, 
quieren conseguir rentabilidad y solo así pondrán las 
viviendas y locales en el mercado y se embarcarán a 
realizar obras de conservación que le permitan 
arrendar en mejores condiciones económicas las 
fincas a la finalización de los contratos de 
arrendamiento. 
 
Y son dichas premisas las que deben tenerse en 
cuenta para realizar cualquier reforma arrendaticia. 
Las demás cuestiones son conexas y deben tratarse 
sin perder de vista lo primordial. 
 
Con la derogación del decreto-ley se paralizó una 
nueva reforma arrendaticia pero la necesidad de 
reforma persiste.      
La nueva ley cuya reforma se debe realizar, sería una 
nueva modificación a la ley de arrendamientos 
urbanos de 1994 (Ley 29/1994 de 24 de noviembre, 
en adelante LAU 1994). Desde la promulgación de 
dicha ley ha habido varias modificaciones (2013, 
2015 y varias a nivel de procedimientos judiciales), 
por lo que la normativa arrendaticia no acaba de 
asentarse en la medida en que las nuevas 
disposiciones se aplican a los nuevos contratos de 
arrendamiento a formalizar o a los nuevos 
procedimientos judiciales, haciendo que convivan 
una amalgama importante de leyes que complican la 
seguridad jurídica. 
 
Pero ¿es necesaria esa reforma? 
 
Considero que es ineludible y necesario. En el año 
2013 se aprobó una ley (Ley 4/2013, 4 de junio de 
medidas de flexibilización y fomento del mercado del 
alquiler de viviendas), que modificaba 
sustancialmente uno de los principios básicos de las 
relaciones arrendaticias de viviendas: la estabilidad. 
 
Así redujo la duración mínima de los contratos de 
arrendamiento de cinco a tres años con una prórroga 
de un año (frente a los tres años de la LAU 1994); 
establecía la necesidad imperativa de la inscripción 
registral del contrato a los efectos de obtener la 
protección frente a terceros en los supuestos de 
transmisión; ampliaba las posibilidades de resolver el 
contrato anticipadamente; admitía la posibilidad de 
actualizaciones de renta por encima del IPC (lo que 
puede implicar un incremento desproporcionado que 
no invite a mantener el contrato);… 
 
Es decir, cuestiones que afectan a la estabilidad 
contractual y desanima la contratación por parte de 
los arrendatarios. Dicha decisión legislativa era y es 
contraria a lo que desde hace años pretenden los 
sucesivos gobiernos: incrementar el parque 

arrendaticio para equipararse a otros países de la zona 
comunitaria. 
 
Otro factor que motiva la necesidad de buscar 
soluciones a la precariedad arrendaticia es el 
incremento desproporcionado de los precios de los 
alquileres (sobre todo en las grandes ciudades) 
motivado por la falta de oferta de viviendas en 
alquiler y la aparición de nuevas figuras 
(apartamentos turísticos, home sharing…) que hacen 
que el inversor se lo piense antes de arrendar las 
fincas como viviendas si puede obtener una mayor 
rentabilidad con otros tipos de contratos. 
 
Y hay un tercer factor a tener en cuenta y es que la 
precariedad laboral y la imposibilidad de muchas 
familias de acceder a viviendas en propiedad implica 
que el arrendamiento debe ser una opción viable.  
 
 Todos esos factores fueron recogidos en la 
exposición de motivos de la proposición de ley 
presentada, en marzo de 2018, por el grupo 
parlamentario socialista:  
 
“Los primeros años posteriores a la burbuja 
inmobiliaria han aumentado el alquiler, pero no 
siempre por decisión libre de los demandantes de 
vivienda. Así, el fuerte recorte de las ayudas 
públicas, la privatización del parque público de 
viviendas y las precarias condiciones generales de 
los inciertos nuevos puestos de trabajo y el escaso 
acceso al crédito han obligado a numerosos hogares 
a renunciar a la vivienda en propiedad para intentar 
acceder a un alojamiento en alquiler.” 
 
Es decir, hacía una manifestación que es cierta, pero 
parecía señalar que el arrendamiento era una mala 
opción. 
 
“La Encuesta Continua de Hogares del INE relativa 
a 2016 estimó que, de los 18,4 millones de hogares 
existentes en España, el 17,3% residía en viviendas 
de alquiler, frente a un 77,5% de hogares que 
habitaba en viviendas en propiedad (con y sin pagos 
hipotecarios pendientes) en el mismo año.” 
 
Acreditaba que el parque inmobiliario arrendaticio es 
muy bajo con respecto a otros países de nuestro 
entorno. 
 
“Demanda creciente de alquileres y oferta reducida 
de viviendas en alquiler explican los espectaculares 
aumentos sufridos por los niveles de las rentas 
arrendaticias conforme aumentaba el ritmo de 
crecimiento de la economía. Entre 2014 y 2017, el 
aumento acumulado de los precios ha sido del 
20,4%, según Fotocasa.” 
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Reconocía una oferta reducida de viviendas en 
alquiler que motivaba que ante el incremento de 
demanda los precios aumenten exponencialmente. 
 
“Lo anterior implica, pues, que resulta necesario 
aumentar la oferta de viviendas de alquiler, lo que 
exige programar un amplio conjunto de medidas y, 
sobre todo, que exista política de vivienda a nivel 
estatal, aunque el desarrollo y la ejecución de la 
misma correspondan a comunidades autónomas y 
ayuntamientos.” 
 
En resumidas cuentas, podemos decir, que el 
diagnóstico era correcto, pero no sé si las soluciones 
eran suficientes.  
Hay que recordar que en la LAU 1994, ya se 
denunciaba esa escasez del parque de viviendas en 
alquiler (18% entonces) y la situación, veinticuatro 
años después, sigue igual.  
 
En consecuencia, procede modificar la LAU 
modificando aquellos aspectos nocivos por lo que a 
la estabilidad arrendaticia se refiere, pero sin olvidar 
que la rentabilidad es el otro eslabón necesario para 
que exista un mercado arrendaticio dinámico e 
interesante para ambas partes: arrendador y 
arrendatario. 
 
En el preámbulo del Decreto-Ley fallido incidía, a su 
vez, en el incremento desproporcionado de los 
precios del mercado de vivienda, achacándolo a una 
mayor actividad turística desarrollada sobre el parque 
de viviendas, una escasez de viviendas, la 
precariedad del empleo y el aumento de desahucios. 
 
No voy a analizar ni en el proyecto ni en el decreto-
ley por cuanto en estos momentos ya es cosa pasada 
y en función del resultado de las nuevas elecciones 
(acabadas de convocar al redactar este artículo) y de 
las prioridades de los legisladores todo puede variar e 
incluso que se quede todo tal como está. Pero, en la 
medida en que como antes he apuntado es necesaria 
la reforma pues la actual situación no favorece la 
eliminación de los problemas que arrastra el 
fenómeno arrendaticio si aspiramos a que ello pueda 
llegar a cambiar, sí que voy a hacer un acercamiento 
hacia lo que considero debería dirigirse la reforma. 
 
Un primer paso es modificar la ley de 2013 
volviendo a la LAU 1994 (que es a grandes rasgos lo 
que propone el proyecto del grupo socialista con 
algunas mejoras).  
 
Modificaciones como que el plazo mínimo de 
arrendamiento sea de cinco años con una prórroga 
legal de tres años si ninguna de las partes manifiesta 
su voluntad de no prorrogarlo; el que la enajenación 
de la vivienda obligue al adquirente a mantener el 

plazo mínimo sin necesidad de inscripción registral; 
límites a la actualización de rentas; límites a los 
aumentos por obras de mejora o de los gastos 
generales del inmueble; limitación a la renuncia al 
derecho de retracto…, son inapelables si se quiere 
defender la estabilidad contractual.  
 
En el mismo escalafón deben aprobarse 
modificaciones legislativas en la Ley del Suelo y en 
la normativa fiscal pero que sean modificaciones que 
se lleven a término y no se pierdan en los trámites 
parlamentarios.  
 
Igualmente, procede que los grandes enunciados no 
acaben en el baúl de los recuerdos y así en los 
aspectos relativos a la financiación de la vivienda 
dotacional y social en los que se incluyen términos 
como que “en el plazo máximo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley, el gobierno 
elaborará y aprobará un plan estratégico de 
financiación…” realmente se cumpla pues hemos 
visto como esas promesas se convierten en simples 
manifestaciones y que conceptos gaseosos tales 
como: deberán cooperar para garantizar de forma 
efectiva; habrán de suscribir protocolos; se 
establecerán instrumentos telemáticos de 
intercambio de información… no se queden en 
propuestas vacías de contenido. 
 
En segundo lugar, las leyes van siempre por detrás de 
la realidad y si eso es así: ¿cambiamos la realidad o 
cambiamos la ley? El legislador debe ser consciente 
que la precariedad laboral, la continua movilidad, el 
cambio de mentalidad de los jóvenes no dispuestos a 
“hipotecarse” de por vida, la mayor longevidad de las 
personas… y ofrecer alternativas que vayan acorde a 
esas nuevas inquietudes que no son las de épocas 
pasadas. 
 
Y es por ello, que el legislador debe proponer 
(además de los que figuraban en el proyecto) 
importantes incentivos fiscales tanto para el 
arrendador como para el arrendatario y tomar 
decisiones arriesgadas. Muchas no serán populares, 
pero quizás sean necesarias como que todas las 
nuevas viviendas construidas con dinero público sean 
de alquiler para ampliar dicho mercado; que las 
viviendas de promoción pública ya existentes no se 
conviertan en viviendas libres lo que fomenta la 
venta y la especulación. 
 
Procede afrontar la regulación de los pisos turísticos 
de forma global, asumiendo que es una realidad que 
está imperando y valorar las recomendaciones de la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia en la que aboga por una regulación 
necesaria pero proporcionada, reduciendo la actual 
heterogeneidad de la normativa pero eliminando las 
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prohibiciones, la aplicación de moratorias y 
zonificaciones en las ciudades y dejando un margen 
más amplio a la libertad de mercado (precios, 
tamaño, plazos de estancia, exigencias de 
equipamiento…). 
 
Se habla de la gentrificación como un proceso de 
transformación de un espacio urbano deteriorado en 
el que las clases acomodadas compran a bajo precio, 
rehabilitan las viviendas y convierten esos centros en 
lugares para las clases sociales con mayor capacidad 
económica desplazando a las de ingresos inferiores. 
¿Es un acierto o es un error? No es conveniente la 
degradación de los edificios y de las zonas porque 
sus habitantes no puedan hacer frente a los gastos de 
conservación y rehabilitación y tampoco es viable 
que lo mantengan los arrendadores si no es rentable y 
no es lógico que sea la administración quien tenga 
que soportar esos costes a cargo del erario público. 
 
La limitación de las rentas en los nuevos alquileres es 
una medida populista que no servirá para alcanzar el 
objetivo perseguido. Se apunta que ciudades como 
París o Berlín lo han implantado, pero en París 
implicó una salida de más de 10.000 viviendas del 
mercado arrendaticio y en Berlín está muy 
cuestionado. Pero al margen de ello, las realidades en 
dichos países son muy distintas de la realidad 
española. Frente a un 70% de pisos de alquiler en 
Alemania en España no llegamos al 18 %. No se 

pueden importar medidas de otros países fuera del 
contexto en el que se encuentra.   
 
Ninguna solución es definitiva ni concluyente, pero 
hay que tomar decisiones, pero decisiones 
encaminadas a conseguir mantener los principios que 
rigen los arrendamientos urbanos: estabilidad y 
rentabilidad. Si el legislador tiene claros esos 
parámetros seguro que encontrará soluciones, pero no 
si se abordan desde un punto de vista estrictamente 
especulativo (ley de 2013) o populista (en función de 
lo que el ciudadano quiere oír, pero sin pensar en el 
futuro). 
 
En resumidas cuentas, procede abordar el tema 
arrendaticio, pero valorándolo como un todo en el 
que hay que abordar muchos frentes y una regulación 
fraccionada no solucionará el problema y solo 
conducirá a una nueva interinidad.     
 
 

 
 
 
 

*Abogado 
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Immobilienmietrecht in Deutschland1 

 
Dr. Ira Hörndler* 

 
 

Sowohl
1
 das Wohnraummietrecht als auch das 

Gewerbemietrecht sind in Deutschland in §§ 535 ff 
BGB geregelt. Allerdings sind die gesetzlichen 
Regelungen für das Wohnraummietrecht fast 
sämtlich zwingend, während die Parteien im 
gewerblichen Mietrecht grundsätzlich eine sehr große 
Gestaltungsfreiheit haben. Das gilt allerdings nur in 
wirklich ausgehandelten Mietverträgen. In solchen 
„Individualverträgen“ für andere Räume als 
Wohnungen kann von nahezu allen Regelungen des 
BGB abgewichen werden. Das ist darin begründet, 
dass Gewerberaummietrecht Unternehmensrecht ist, 
sodass den Parteien unterstellt wird, dass sie selbst 
ihre Interessen wahren können. Wohnraummietrecht 
ist dagegen Verbraucherschutzrecht, dessen Ziel in 
erster Linie der Schutz des Wohnraummieters ist. 
Wird mit Mietvertragsformularen gearbeitet, wie das 
häufig bei großen Unternehmen der Fall ist, ist 
allerdings auch in der Gewerberaummiete die 
Gestaltungsfreiheit sehr stark eingeschränkt. 
 
Das Mietrecht wurde in den letzten 20 Jahren 
mehrfach geändert, wobei Ziel dieser 
Gesetzesreformen immer der Schutz der 
Wohnraummieter war. Zuletzt ist das 
Mietrechtsnovellierungsgesetz (MietNovG) in Kraft 
getreten, in dem erstmals die Miethöhe bei 
Neuvermietungen begrenzt wurde und ganz aktuell 
am 01.01.2019  das „Gesetz zur Ergänzung der 
Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Beginn 
und zur Anpassung der Regelungen über die 
Modernisierung der Mietsache – 
Mietrechtsanpassungsgesetz (MietAnpG). Das 
Gesetz sollte teilweise schon als „zweite Tranche“ 
des Mietrechtsnovellierungsgesetzes 2015 in der 
letzten Legislaturperiode verabschiedet werden, was 
aber nicht gelang. Mit der jetzt in Kraft getretenen 
bislang letzten Novelle sollen die Mieter besser vor 
bewusstem Missbrauch von 
Modernisierungsmaßnahmen und dem gezielten 
„Herausmodernisieren“ geschützt werden. Darüber 
hinaus, wurde die 2015 eingeführte sogenannte 
„Mietpreisbremse“ verschärft. 

                                              
1
 Der Beitrag vertieft einige Aspekte des Vortrags, den die 

Autorin auf der Herbsttagung am 10.11.2018 gehalten hat. Die 
nachstehend zitierten Urteile des BGH sind auf der Hompage 
www.bundesgerichtshof.de öffentlich zugänglich, alle 
angegebenen Paragraphen findet man über die üblichen 
Suchmaschinen und das gesamte BGB auch unter www.gesetze-
im-internet.de.  
 

I. Gesetzliches Grundkonzept und  abweichende 
Vertragspraxis 
  
Das Mietrecht ist vollumfänglich in §§ 535 BGB 
geregelt. Auch die Mietrechtsänderungen der letzten 
Jahre finden sich dort.  
 
Der gesetzliche Grundgedanke des Mietrechts steht 
in § 535 BGB, der seit über 100 Jahren unverändert 
ist. Nach dieser Bestimmung ist der Vermieter 
verpflichtet, dem Mieter das Mietobjekt bei 
Mietbeginn in einem zu dem vertragsgemäßen 
Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und es 
während der gesamten Mietzeit in diesem Zustand zu 
erhalten. Weiter muss er sämtliche Kosten tragen, die 
für die Mietsache anfallen. Der Mieter muss nur die 
Miete zahlen. Er ist also weder zur Tragung von 
Nebenkosten noch zur Durchführung irgendwelcher 
Renovierungen oder der Erfüllung von 
Verkehrssicherungspflichten verpflichtet. Er ist muss 
die Mietsache auch nicht nutzen, was in der 
Geschäftsraummiete immer wieder zu bösen 
Überraschungen führt.  
 
Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers sind also 
alle für die Mietsache anfallenden Kosten vom 
Vermieter zu tragen und der Vermieter muss dafür 
sorgen, dass die Mieträume stets in einem 
vernünftigen, gut nutzbaren Zustand sind.  
 
Die Vertragspraxis weicht davon allerdings seit 
Jahrzehnten ab. Seit den 1960er Jahren haben sich 
Mietverträge als Standard etabliert, in denen 
vereinbart wird, dass der Mieter neben der Miete 
sogenannte Betriebskosten zu zahlen hat. Das ist 
grundsätzlich zulässig. Für das Wohnraummietrecht 
ist seit einer Mietrechtsreform 2007 sogar 
ausdrücklich im Gesetz geregelt, dass 
Vereinbarungen, wonach der Mieter neben der Miete 
bestimmte Betriebskosten zu tragen hat, wirksam 
sind (§ 556 BGB i.V.m. der 
Betriebskostenverordnung vom 25.11.2003). Weiter 
wird üblicherweise vereinbart, dass der Mieter 
sogenannte „Schönheitsreparaturen“ (das sind v.a. 
Malerarbeiten) selbst auszuführen hat. Auch das wird 
von der Rechtsprechung grundsätzlich für zulässig 
gehalten. Die Wirksamkeit verschiedener 
„Schönheitsreparaturklauseln“ ist allerdings seit 
vielen Jahren ein ständiges Streitthema und 
Dauerbrenner in der Rechtsprechung.   
 

http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/
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II. Hauptpflicht des Vermieters: Überlassung und 
Erhaltung der Mietsache in mangelfreiem 
Zustand 
 
Der Vermieter muss die Mietsache während der 
gesamten Mietzeit (selbst und auf eigene Kosten) in 
einem zum vertraglich vereinbarten Mietzweck 
tauglichen Zustand erhalten. Er muss also alle 
notwendigen Reparaturen und Erneuerungen 
durchführen. Der Mieter ist (nur) verpflichtet, solche 
Maßnahmen zu dulden (§ 555 a BGB). Sie sind dem 
Mieter rechtzeitig anzukündigen (§ 555 a Abs. 2 
BGB).  
 
In Individualverträgen ist die Übertragung der 
entsprechenden Instandhaltungs- und 
Instandsetzungspflicht auf den Mieter grundsätzlich 
uneingeschränkt möglich. Ein Individualvertrag kann 
also z.B. rechtswirksam vorsehen, dass der Mieter 
auch strukturelle Mängel an Dach und Fach 
außerhalb seines eigenen Mietobjekts selbst zu 
beheben oder die dafür aufzuwendenden Kosten 
zusätzlich zur Miete zu tragen hat.2 Solche 
Vereinbarungen finden sich teilweise in sogenannten 
„sale-and-lease-back“ Verträgen, mit denen ein 
Unternehmen seine Immobilie an einen Investor 
verkauft und langfristig zurück mietet. Bereits bei 
„normalen“ Geschäftsraummietverträgen sind solche 
individuell ausgehandelten Verträge allerdings selten. 
In der Wohnraummiete kommen individuell 
ausgehandelten Verträge nur in absoluten 
Ausnahmefällen vor.  
 
In vorformulierten Formularverträgen im 
Wohnraummietrecht kann allenfalls die Pflicht zur 
Ausführung sogenannter Schönheitsreparaturen 
(Malerarbeiten an Wänden und Decken, 
Lackierarbeiten an den Innenseiten von Fenstern und 
Türen sowie Heizkörpern) und zur Kostentragung 
von Kleinreparaturen die durch den Mietgebrauch 
verursacht sind auf den Mieter überwälzt werden.3 
Das wird üblicherweise auch versucht, weshalb es 
sehr viele Urteile zur Unwirksamkeit einzelner 
Klauseln gibt.4  

                                              
2
  OLG Brandenburg 18.3.2009 - 3 U 71/08, 

www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de. 
3
  BGH, RE v. 30.10.1984, RE v. 06.07.1988. 

4
  BGH 18.6.2006 - VIII ZR 224/07; BGH 12.9.2007 - VIII ZR 

316/06; BGH 22.02.2012 - VIII ZR 205/11; BGH 22.9.2004 - 
VIII ZR 360/03; BGH 5.4.2006 - VIII ZR 163/05; BGH 
14.1.2009 - VIII ZR 71/08; BGH 6.4.2005 - XII ZR 308/02; 
BGH 23.6.2004 - VIII ZR 361/03; 5.4.2006 - VIII ZR 
152/05; 18.10.2006 - VIII ZR 52/06; BGH 05.03.2008 - VIII 
ZR 95/07; BGH 18.6.2008 - VIII ZR 224/07; BGH 
22.02.2012 - VIII ZR 205/11; BGH 28.3.2007 - VIII ZR 
199/06; BGH 26.9.2007 - VIII ZR 143/06; BGH 7.6.1989 - 
VIII ZR 91/88; BGH 7.6.1989 - VIII ZR 91/88; BGH 

Im Gewerbemietrecht wird üblicherweise die 
Instandhaltung der Mieträume selbst vollständig auf 
den Mieter übertragen, was auch formularvertraglich 
zulässig ist.5 Für die Schönheitsreparaturen, die an 
sich ein Teil der Instandhaltung sind, orientiert sich 
die Rechtsprechung in der Gewerberaummiete 
allerdings stark am Wohnraummietrecht, so dass die 
Überwälzung von Instandhaltung und 
Schönheitsreparaturen auf die Mieter nur noch sehr 
eingeschränkt zulässig ist.6 
 
Zulässig und durchaus üblich ist es in der 
Gewerbemiete darüber hinaus, auch die Kosten für 
Instandhaltungsmaßnahmen des Vermieters an der 
Haustechnik und anderen Gemeinschaftsanlagen 
sowie den Allgemeinflächen auf die Mieter 
umzulegen, was zulässig ist, wenn eine klare 
Höchstgrenze der Belastung vereinbart ist. 7  
 
 
III. Die Miete 
 
Die Miethöhe war bis 2015 in Deutschland 
grundsätzlich frei vereinbar. Allerdings konnten die 
einzelnen Städte und Gemeinden schon immer durch 
Satzung  sogenannte Sanierungsgebiete bestimmen, 
in denen aus städtebaulichen Gründen 
Mietobergrenzen festgelegt werden können. Dieses 
städtebauliche Instrument kann zulässigerweise auch 
genutzt werden, um zu verhindern, dass bestimmte 
Bevölkerungsgruppen komplett aus einzelnen 
Stadtteilen vertrieben werden.  
 
Seit dem MietNovG 2015 gibt es allerdings ein 
explizit mietrechtliches Instrumentarium, um den 
Anstieg der (Wohnraum)mieten zu begrenzen, 
nämlich die sogenannte „Mietpreisbremse“, die 
seither in den §§ 556 d – 556 g BGB geregelt ist. 
Diese Vorschriften ermächtigen die einzelnen 
Bundesländer, durch Landesverordnung für einen 
Zeitraum von max. 5 Jahren Gebiete festzulegen, in 
denen „die Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen 
besonders gefährdet ist“.  
 
In diesen Gebieten dürfen die Mieten bei einer 
Neuvermietung grundsätzlich maximal 10 % über der 
„ortsüblichen Vergleichsmiete“ liegen (§ 556 d 
BGB). Allerdings gibt es eine Reihe von Ausnahmen. 
                                                                           

7.6.1989 - VIII ZR 91/88; BGH 6.5.1992 - VIII ZR 129/91; 
BGH 9.7.2008 - VIII ZR 181/07.  

5
  BGH 06.04.2005 – XII ZR 158/01. 

6
  BGH 8.10.2008 -XII ZR 84/06; BGH 6.4.2005 - XII ZR 

158/01; BGH 10.9.2014 – XII ZR 56/11; BGH 22.1.2014 - 
VII ZR 352/12. 

7
  BGH 6.4.2005 - XII ZR 158/01; BGH 10.9.2014 – XII ZR 

56/11. 
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So gilt die Beschränkung der Miethöhe nicht, wenn 
die Wohnung schon zuvor teurer vermietet war (§ 
556 e Abs. 1 BGB) oder die Wohnung in den letzten 
drei Jahren vor der Neuvermietung „umfassend 
modernisiert“ wurde (§ 556 f und 556 e Abs. 2 
BGB). Zudem fallen Wohnungen, die nach dem 
1.10.2014 fertiggestellt und erstmals vermietet 
wurden, aus dem Anwendungsbereich der 
Mietpreisbremse (§ 556 f BGB).  
 
Dies und einige andere als unglücklich empfundene 
Aspekte der gesetzlichen Regelung führten dazu, 
dass der gewünschte Effekt dieser Mietpreisbremse 
ausblieb. Als problematisch wurde v.a. empfunden, 
dass der Mieter die überhöhte Miete aktiv rügen muss 
und eine Mietreduzierung nur für die Zukunft 
verlangen kann. Zudem hatten einige Gerichte die 
Auffassung vertreten, dass die jeweiligen 
Landesverordnungen aus formalen Gründen nichtig 
sind und deshalb keine wirksame Mietpreisbremse 
existiert.8  
 
Mit dem am 01.01.2019 in Kraft getretenen 
MietAnpG wurde versucht, die erkannten Fehler des 
MietNovG 2015 zu heilen, in dem eine 
vorvertragliche Auskunftspflicht des Vermieters und 
Modifizierungen zur Rügeobliegenheit des Mieters 
im Zusammenhang mit der Rückforderung 
übermäßig gezahlter Miete eingeführt wurden. Ob 
dies dazu führen wird, dass die Mietpreisbremse 
mehr Praxisrelevanz erhält, bleibt abzuwarten.  
 
   
IV. Gewerbemietrecht  
 
In der Geschäftsraummiete sind die Parteien sehr frei, 
welche Miete sie insgesamt/pro qm vereinbaren. Eine 
AGB-Prüfung der Vereinbarungen über die Miete 
selbst findet nicht statt.9 Theoretisch kann zwar eine 
Mietvereinbarung im Gewerberaummietrecht den 
Wuchertatbestand des § 138 BGB erfüllen, in der 
Praxis liegen die Tatbestandsvoraussetzungen aber 
kaum vor. Objektiv ist der Tatbestand der 
Wuchermiete erst bei einer Überschreitung der 
ortsüblichen Miete um mehr als 100 % erfüllt. Selbst 
wenn im Einzelfall objektiv der 
Mietwuchertatbestand erfüllt ist, scheitert er nahezu 
immer an den subjektiven Voraussetzungen des § 
138 Abs. 2 BGB. 

                                              
8
  Baden-Württemberg: AG Stuttgart, IBRRS 2018, 3778: 
Bayern: LG München I, NZM 2018, 83; Brandenburg: AG 
Potsdam, BeckRS 2018, 26517; Hamburg: LG Hamburg, NZM 
2018, 745; Hessen: LG Frankfurt a. M., WuM 2018,  276; 
Nordrhein-Westfalen: AG Köln, 208 C 188/18. 

9
  OLG Köln 07.12.2011 - 19 U 155/11; OLG Naumburg 
13.12.2012 - 2 U 14/12; OLG Bamberg 02.05.2012 - 3 U 
237/11. 

Üblich ist die Vereinbarung eine Quadratmetermiete. 
Zulässig und im Laden- und Gastronomiebereich 
üblich ist auch eine Umsatzmiete.  
 
 
V. Umsatzsteuer? 
 
Die Vermietung von Immobilien ist in Deutschland 
grundsätzlich umsatzsteuerbefreit (§ 4 Nr. 12 UStG). 
Auf die Umsatzsteuerbefreiung kann gemäß § 9 
UStG (nur) verzichtet werden, wenn der Mieter 
Unternehmer ist und in dem Mietobjekt im 
Wesentlichen selbst umsatzsteuerpflichtige Umsätze 
tätigt. Im Wohnraummietrecht ist ein Verzicht auf die 
Steuerbefreiung deshalb nicht möglich. Der Verzicht 
auf die Umsatzsteuerbefreiung ist für Vermieter 
deshalb attraktiv, weil er den Vorsteuerabzug auf die 
Baukosten des Objekts ermöglicht. Wird der 
Vorsteuerabzug in Anspruch genommen, obwohl die 
Umsatzsteueroption nicht möglich ist, läuft der 
Vermieter 10 Jahre lang Gefahr, die in Anspruch 
genommene Vorsteuer (zeitanteilig) zurückzahlen zu 
müssen.  
 
 
VI. Mietanpassungen 
 
Während im Wohnraummietrecht die Möglichkeit, 
Mieterhöhungen durchzusetzen, sowohl gesetzlich 
eingeräumt als auch beschränkt wird, gibt es für 
gewerbliche Mietverträge keine gesetzlichen 
Regelungen.  
 
Gemäß § 558 BGB kann in Wohnraummietverträgen 
die Miete grundsätzlich alle 15 Monate erhöht 
werden und zwar bis zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete. Innerhalb von 3 Jahren darf die 
Miete allerdings insgesamt um max. 20 % erhöht 
werden. Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz 2013 
wurden die Bundesländer ermächtigt, durch 
Landesverordnung Gemeinden mit 
Wohnraumknappheit festzulegen, in denen die 
Mieterhöhung auf maximal 15% beschränkt ist (§ 
558 Abs. 3 BGB). Solche Verordnungen haben 
nahezu alle Bundesländer erlassen und zumindest die 
großen Städte als solche Gebiete mit 
Wohnraumknappheit definiert. Der Mieter hat nach 
jeder Mieterhöhung ein Sonderkündigungsrecht (§ 
555e BGB). In der Gewerberaummiete besteht diese 
Mieterhöhungsmöglichkeit nicht.  
 
Aus den 70er Jahren mit sehr hohen Zinsen stammt 
die Möglichkeit für Wohnraumvermieter, nach einer 
Modernisierungsmaßnahme die Miete um 11 % der 
auf die Wohnung entfallenden 
Modernisierungskosten zu erhöhen. Es wird seit 
vielen Jahren darüber diskutiert, dass das nicht 
(mehr) sachgerecht ist und ein 
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„Herausmodernisieren“ der Wohnraummieter durch 
aufwändige Modernisierungsmaßnahmen ermöglicht. 
Das am 01.01.2019 in Kraft getretene MietÄndG 
dient u.a. dem Ziel, überflüssige 
Luxusmodernisierungen zu verhindern, ohne die 
gewünschten energetischen Modernisierungen zu 
erschweren. Nach langen und heftig geführten 
Diskussionen über zeitliche und sachliche 
Begrenzungen wurde am Ende allerdings nur die 
Modernisierungsumlage von 11 % der aufgewandten 
Kosten auf 8 % abgesenkt. Entgegen dem 
ursprünglichen Regierungsentwurf gilt dies allerdings 
nicht nur in Gemeinden, in denen die 
Kappungsgrenze von 20 % auf 15 % abgesenkt 
wurde, sondern bundesweit. Zudem wurde eine 
„absolute Kappungsgrenze“ eingeführt: Bei 
Modernisierungsmieterhöhungen darf sich die 
monatliche Miete innerhalb von sechs Jahren nicht 
um mehr als 3 Euro/qm Wohnfläche erhöhen. Beträgt 
die monatliche Miete vor der Mieterhöhung weniger 
als 7 Euro/qm Wohnfläche, sogar nur um maximal 2 
Euro/qm. Nach dem neuen § 559 d BGB wird jetzt 
zudem vermutet, dass der Vermieter eine zum 
Schadensersatz verpflichtende Pflichtverletzung 
begangen hat, wenn er mit der baulichen 
Veränderung nicht innerhalb von zwölf Monaten 
nach angekündigtem Beginn begonnen hat, in der 
Modernisierungsankündigung einen Betrag für die zu 
erwartende Mieterhöhung angibt, durch den die 
monatliche Miete mindestens verdoppelt würde, die 
bauliche Veränderung in einer Weise durchführt, die 
geeignet ist, zu erheblichen, objektiv nicht 
notwendigen Belastungen des Mieters zu führen, 
oder die Arbeiten nach Beginn der baulichen 
Veränderung mehr als zwölf Monate ruhen lässt. Ob 
diese Vorschrift in der Praxis Relevanz erlangen 
wird, bleibt abzuwarten. Der Wohnraummieter hat 
nach Zugang der Modernisierungsmieterhöhung ein 
Sonderkündigungsrecht (§ 561 BGB). In der 
Gewerberaummiete besteht diese 
Mieterhöhungsmöglichkeit nicht.  
 
Neben den nur im Wohnraummietrecht bestehenden 
gesetzlichen Mieterhöhungsmöglichkeiten besteht die 
Möglichkeit, Mieterhöhungen vertraglich zu 
vereinbaren und zwar sowohl als Staffelmiete als 
auch als sogenannte Indexmiete, die dazu führt, dass 
die Miete entsprechend der Veränderung der 
Lebenshaltungskosten angepasst werden kann.  
 
Eine Staffelmiete unterliegt im Gewerbemietrecht 
keiner Einschränkung. Sie kann aber auch in 
Wohnraummietverhältnissen wirksam vereinbart 
werden (§ 557 a BGB).  
 
Indexklauseln sind in gewerblichen Mietverträgen 
wirksam, wenn das Mietverhältnis für den Vermieter 
mindestens 10 Jahre unkündbar ist, die Veränderung 

an den Verbraucherpreisindex (VPI) Veränderung 
nach oben und unten berücksichtigt werden und 
maximal eine verhältnismäßige Anpassung erfolgt 
(Preisklauselgesetz vom 07.09.2007). In 
Wohnraummietverträgen kann eine Indexierung der 
Miete sogar ohne Festlaufzeit vereinbart werden (§ 
557b BGB). Ist eine Indexierung vereinbart, sind 
andere Mieterhöhungen in der Wohnraummiete 
grundsätzlich ausgeschlossen.  
 
VII. Neben- und Betriebskosten 
 
Ist im Mietvertrag nichts anderes vereinbart, trägt der 
Vermieter sämtliche, mit der Immobilie in 
Zusammenhang stehenden Kosten.  
 
Sowohl im Wohnraum- als auch im 
Gewerbemietrecht kann allerdings vereinbart werden, 
dass der Mieter neben der Miete Betriebskosten zu 
tragen hat. Betriebskosten sind die Kosten, die dem 
Eigentümer durch das Eigentum oder durch den 
bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes 
laufend entstehen. Das umfasst neben den Kosten der 
Ver- und Entsorgung mit Wasser, Wärme, Strom und 
gewissen Dienstleistungen (Hausmeister, 
Hausreinigung, Gartenpflege, Winterdienst etc.) auch 
die Grundsteuer.   
 
Für das Wohnraummietrecht kann nur die Tragung 
derjenigen Betriebskosten vereinbart werden, die 
unter die Betriebskostendefinition der 
Betriebskostenverordnung vom 25.11.2003 fallen. 
Das ist seit Inkrafttreten der Mietrechtsreform 
ausdrücklich in § 556 Abs. 1 BGB geregelt. Die 
Umlage ist entweder in Form einer Pauschale oder 
als Vorauszahlung möglich (§ 556 Abs. 2 BGB), über 
die dann jährlich abzurechnen ist (§ 556 Abs. 3 
BGB). Kosten der Instandhaltung und die Kosten der 
Hausverwaltung dürfen dagegen in der 
Wohnraummiete nicht umgelegt werden (§ 1 Abs. 2 
BetrKV).   
 
Auf Gewerberaummieter können dagegen 
grundsätzlich auch solche Kosten umgelegt werden, 
die keine Betriebskosten im Sinne der BetrKV sind. 
Üblich und zulässig ist es v.a. neben den 
Betriebskosten auch Instandhaltungs- und 
Verwaltungskosten an die Mieter weiter zu 
berechnen. Die vertragliche Vereinbarung muss 
allerdings sehr transparent sein und darf den 
gesetzlichen Grundgedanken, wonach der Vermieter 
alle Kosten zu tragen hat und v.a. für die 
Instandhaltung des Mietobjektes zuständig ist, nicht 
in sein Gegenteil verkehren. Betriebs- und 
Nebenkostenvereinbarungen sind deshalb ein 
„Dauerbrenner“ in der Rechtsprechung zur 
Gewerberaummiete.  
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Zu beachten ist weiter das Gebot der 
Wirtschaftlichkeit, das besagt, dass der Vermieter 
noch solche Kosten auf die Mieter umlegen darf, die 
ein wirtschaftlich denkender Eigentümer auch dann 
hätte, wenn er die Kosten selbst tragen müsste. 
Deshalb dürfen z.B. keine unnötigen Versicherungen 
abgeschlossen und umgelegt werden10 und keine 
völlig überhöhten Preise an Dienstleister bezahlt.  
 
 
VIII. Ende des Mietverhältnisses 
 
Gemäß § 542 BGB endet ein Mietverhältnis 
grundsätzlich mit Ablauf der Zeit, für die es 
eingegangen ist. Dieser Grundsatz gilt in der 
Gewerberaummiete nach wie vor, ist zum Schutz des 
Wohnraummieters allerdings schon seit vielen 
Jahren eingeschränkt.  
 
 
IX. Zeitmietverträge 
 
In Wohnraummietverträgen können Zeitmietverträge, 
die tatsächlich nach Ende der vereinbarten Zeit 
enden, nur geschlossen werden, wenn der Vermieter 
einen Befristungsgrund hat, der bei 
Mietvertragsabschluss schriftlich (nicht zwingend im 
Mietvertrag) dargelegt sein muss. Der Mieter hat 3 
Monate vor Ablauf der Festmietzeit einen 
Auskunftsanspruch, ob das bei Vertragsschluss 
angegebene berechtigte Interesse an der Befristung 
noch besteht. Ist das nicht der Fall, verlängert sich 
das Mietverhältnis (§ 575 BGB).  
 
 
X. Ordentliche Kündigung 
 
Die Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses 
durch den Vermieter ist nur möglich, wenn der 
Vermieter ein berechtigtes Interesse an der 
Beendigung des Mietverhältnisses hat (§ 573 Abs. 1 
BGB). Praxisrelevant ist insbesondere Eigenbedarf 
(§ 573 Abs. 2 BGB), den nur private Vermieter 
geltend machen können. Für institutionelle 
Wohnraummieter gibt es praktisch keine 
Möglichkeit, ein Wohnraummietverhältnis ordentlich 
zu kündigen. Die Kündigungsfrist für beide Parteien 
beträgt zunächst 3 Monate zum Monatsende. 
Während es für den Mieter dabei bleibt, verlängert 
sich die Kündigungsfrist für den Vermieter nach 5 
und 8 Jahren Mietlaufzeit um je 3 Monate, also auf 
maximal 9 Monate. Die Regelung ist zu Gunsten des 
Mieters zwingend (§ 573 c BGB).   
 
 
                                              
10

  BGH 13.10.2010 - XII ZR 129/09. 

XI. Gewerberaummietverträge, die nicht für eine 
bestimmte Festlaufzeit eingegangen sind, können 
jederzeit ohne Grund und ohne Begründung 
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 6 
Monate zum Quartalsende (§ 580a Abs. 2 BGB). Ein 
Sonderproblem in der Gewerberaummiete sind 
Schriftformmängel. Denn Mietverträge, die die 
gesetzliche Schriftform (§ 126 BGB) nicht einhalten, 
sind nach einer Laufzeit von einem Jahr jederzeit mit 
gesetzlicher Frist kündbar (§ 578 Abs. 1 i.V.m. § 550 
BGB). Die Frage, ob ein Gewerberaummietvertrag 
unter einem Schriftformmangel leidet, ist eines der 
wichtigsten Themen sowohl bei Transaktionen als 
auch in der laufenden Verwaltung von 
Geschäftsraummietverträgen. Sicher zu stellen, dass 
die Schriftform eingehalten ist, ist kaum möglich. 
Problematisch ist v.a., dass nach der Rechtsprechung 
bei jeder vertragsrelevanten Änderung ein förmlicher 
Nachtrag zum Mietvertrag erforderlich ist,  wie z.B. 
Änderung der Ausstattung des Mietobjektes, 
Festlegung der nutzbaren Frei(schank)fläche11, 
Änderung der Miethöhe12, Änderung der 
Mietzahlungsmodalitäten13, Änderung der 
Mietvertragslaufzeit14, Änderung der 
Nebenkostenstruktur15, Nutzungsmöglichkeit von 
nicht vermieteten Stellplätzen16 und Auswechslung 
einer Mietpartei.17  

 
 
XII. Die außerordentliche und fristlose 
Kündigung 
 
Die wesentlichen Gründe für eine außerordentliche 
fristlose Kündigung finden sich in § 543 BGB. Nach 
dieser Vorschrift kann außerordentlich und fristlos 
gekündigt werden, wenn die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses bis zur nächsten Möglichkeit der 
ordentlichen Beendigung unzumutbar ist. 
Beispielhaft werden die fehlende Nutzbarkeit der 
Mietsache, Vernachlässigung der Mietsache durch 
den Mieter, die unerlaubte Untervermietung und der 
Zahlungsverzug des Mieters aufgelistet. In der 
Wohnraummiete wird eine zunächst wirksame 
Kündigung wegen Zahlungsverzuges unwirksam, 
wenn die Miete kurz nach der Kündigung bezahlt 
wird. Diese Heilungsmöglichkeit gibt es jedoch 
                                              
11

  OLG Düsseldorf 29.11.2012 - 10 U 34/12.  
12

  str: gem. OLG Karlsruhe 10.12.2002 - 17 U 97/02 kein 
Schriftformbedarf bei Änderungen von weniger als 20 % der 
Miete. 

13
  BGH 19.9.2007 -XII ZR 198/05. 

14
  OLG Brandenburg 2.4.2008 - 3 U 80/07: nicht das 

Übergabedatum, sondern der zuvor liegende Monatsbeginn 
soll den Mietbeginn markieren. 

15
  OLG Hamm 5.12.2008 - 30 U 220/07. 

16
  OLG Brandenburg 23.10.2012 - 6 U 29/12. 

17
  BGH 30.1.2013 - XII ZR 38/12. 
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jeweils nur einmal in 2 Jahren (§ 569 Abs. 3 Ziff. 2 
Satz 2 BGB).  
 
 
XIII. Leistungsstörungen (Mietmängel) 
 
Ein Mangel im Sinne des Mietrechts liegt immer 
dann vor, wenn der Mietgebrauch beeinträchtigt 
ist. Das kann, muss aber nicht auf einen Baumangel 
zurückzuführen sein. Ein Mangel kann z.B. auch 
dann vorliegen, wenn aufgrund der (baurechtlich 
mangelfreien) Ausstattung des Mietobjektes oder 
aufgrund von Bauarbeiten Dritter ein 
vertragsgemäßer Gebrauch nicht oder nur 
eingeschränkt möglich ist.  
 
Auf der anderen Seite kann ein mit Baumängeln 
behaftetes Mietobjekt mietrechtlich fehlerfrei sein, 
wenn die Baumängel den Mietgebrauch nicht 
beeinträchtigen. Auch die öffentlich-rechtliche 
Unzulässigkeit einer Nutzung führt nicht zu einem 
Mangel, solange die Mieträume tatsächlich nutzbar 
sind und die Behörde nicht einschreitet.18  
 
Ist der Mietgebrauch beeinträchtigt, verringert sich 
die Miete automatisch in dem gleichen Umfang, in 
dem der Mietgebrauch eingeschränkt ist (§ 536 Abs. 
1 BGB). Die Höhe der Minderungsquote hängt von 
den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere von 
der Schwere des Mangels sowie dem Grad und der 
Dauer der Beeinträchtigung des Mieters. Allgemein 
gültige Bewertungskriterien lassen sich deshalb dafür 
nicht angeben (auch wenn zumindest für das 
Wohnraummietrecht Zusammenstellungen der 
ergangenen Entscheidungen existieren). Eine große 
Gefahr für den Mieter besteht darin, dass sein 
Mietvertrag aufgrund einer Mietminderung, die sich 
im Nachhinein als unberechtigt herausstellt, wegen 
Zahlungsverzuges gekündigt wird. Denn nach der 
Rechtsprechung trägt der Mieter das Risiko, dass sich 
im Nachhinein herausstellt, dass er nicht zur 
Minderung berechtigt war (etwa weil der Mangel auf 
ein falsches Wohnverhalten zurückzuführen war).19 
 
Wenn vereinbart ist, dass der Mieter neben der 
Grundmiete Betriebskosten zu zahlen hat, verringert 
sich bei Vorliegen eines Mangels nicht nur die Miete, 
sondern auch die Betriebskosten.20 
 

                                              
18

  BGH 16.12.2009 - VIII ZR 39/09 (zu als Wohnfläche 
vermieteter Spitzboden), OLG Düsseldorf 19.7.2011 –  

 24 U 31/11; BGH 20.11.2013 - XII ZR 77/12. 
19

  BGH 13.04.2011 - VIII ZR 223/10.. 
20

            BGH 13.04.2011 - VIII ZR 223/10; BGH, 6.4.2005 - 
XII ZR 225/03. 

2013 gab es eine Mietrechtsreform (MietRÄndG), 
die neben der Einschränkung von Mieterhöhungen 
„energetische Modernisierungen“ erleichtern sollte. 
Deshalb wurde mit dieser Reform § 536 BGB um 
einen Absatz 1a) ergänzt, in dem geregelt ist, dass die 
Mietminderung für die Dauer von max. drei Monaten 
ausgeschlossen ist, wenn die Nutzung der Mietsache 
aufgrund einer energetischen Modernisierung eintritt. 
Energetische Modernisierung in diesem Sinne sind 
allerdings nur Maßnahmen, durch die in Bezug auf 
die Mietsache Endenergie nachhaltig eingespart wird 
(§ 555b Ziff. 1 BGB), nicht dagegen Maßnahmen, 
mit denen „nur“ primär Energie gespart oder das 
Klima geschützt wird. In der Praxis problematisch 
wird sein, ob der Minderungsausschluss eine 
ordnungsgemäße Ankündigung erfordert sowie, wie 
der Minderungsausschluss zu handhaben ist, wenn 
neben der energetischen Modernisierung auch 
„normale“ Instandhaltungs- oder Umbaumaßnahmen 
durchgeführt werden. 
 
Ist der Mietgebrauch beeinträchtigt, hat der Mieter 
neben der Möglichkeit, die Miete zu mindern 
weiterhin den Anspruch auf Beseitigung des 
störenden „Mietmangels“. Der Vermieter ist 
während des gesamten Mietverhältnisses verpflichtet, 
Schäden zu beheben, Störungen abzuwehren oder die 
öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen für den 
vertragsgemäßen Gebrauch des Mietobjekts 
beizubringen. Kommt der Vermieter mit der 
Beseitigung des Mangels in Verzug oder ist die 
umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Bestands der Mietsache 
notwendig, kann der Mieter nach § 536a Abs. 2 BGB 
den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der hierfür 
erforderlichen Aufwendungen verlangen. 
 
Darüber hinaus hat der Mieter wegen eines 
Mietmangels eventuell auch Anspruch auf 
Schadensersatz. Im Gegensatz zur Mietminderung 
setzt aber Schadensersatz grundsätzlich voraus, dass 
der Vermieter für den Mangel und damit auch für den 
Schaden verantwortlich ist. Eine solche 
Verantwortlichkeit ist dann gegeben, wenn der 
Vermieter entweder einen ihm bekannten Mangel 
trotz Aufforderung nicht beseitigt („mit der 
Mangelbeseitigung in Verzug ist“) oder der 
Vermieter oder ein Dritter, der von ihm beauftragt 
wurde (z.B. Handwerker), den Mangel verursacht hat 
(Bsp.: ein Handwerker bohrt eine Wasserleitung an 
und es kommt zu einem Wasserschaden). Steht dem 
Mieter ein Anspruch auf Schadensersatz zu, muss 
ihm der Vermieter alle kausal auf den Mangel 
zurückzuführenden Schäden und Folgeschäden (z. 
Mehrkosten für die Anmietung von Ersatzräumen, 
entgangener Gewinn, Schäden am Eigentum des 
Mieters) zu erstatten.  
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Ist der Mietmangel so gravierend, dass es dem Mieter 
nicht zumutbar ist, das Mietverhältnis fortzusetzen, 
so kann er schließlich fristlos kündigen (§ 543 Abs. 2 
Ziff. 1 BGB). Vor einer Kündigung muss allerdings 
grundsätzlich eine angemessene Frist zur 
Mangelbeseitigung gesetzt worden sein (§ 543 Abs. 3 
BGB). 
 
Eine Minderung der Miete ist dann ausgeschlossen, 
wenn der Mieter den Mangel selbst zu vertreten hat. 
Das führt in der Praxis v.a. bei verschimmelten 
Wohnungen immer wieder zu Problemen, weil sich 
häufig erst durch aufwändige 
Sachverständigengutachten feststellen lässt, ob der 
Schimmel auf einen Baumangel zurückzuführen ist 
oder auf ein falsches Lüftungsverhalten des Mieters. 
Ausgeschlossen ist eine Mietminderung darüber 
hinaus für die Zeit, in der der Mieter die 
Mängelbeseitigung  schuldhaft verhindert, z.B. weil 
er Handwerkertermine versäumt oder weil er den 
Vermieter gar nicht über den Mangel informiert. Die 
meisten Mangelrechte sind zudem dann 
ausgeschlossen, wenn der Mieter den Mangel bei 
Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht 
erkennt (ausgenommen der Fall, dass der Vermieter 
den Mangel arglistig verschwiegen hat). Gleiches 
gilt, wenn der Mieter in der Zeit zwischen 
Vertragsschluss und vereinbartem 
Überlassungstermin von einem Mangel Kenntnis 
erlangt und das Mietobjekt trotzdem ohne Vorbehalt 
seiner Gewährleistungsrechte annimmt (§ 536 b 
BGB). Durch den konkreten Hinweis auf mögliche 
Mängel im Rahmen der Vertragsverhandlungen oder 
im Mietvertrag kann also ein gesetzlicher Ausschluss 
des Minderungsrechts erreicht werden.  
 
 
XIV. Räumung 
 
Das Besitzrecht des Mieters ist durch §§ 858 ff. BGB 
geschützt. Danach ist eine Besitzentziehung oder 
Besitzstörung verboten (§ 858 Abs. 1 BGB). Der 
Besitzer kann sich der verbotenen Eigenmacht mit 
Gewalt (§ 859 BGB) oder durch einstweilige 
Verfügung (§ 861 BGB) erwehren. Einwendungen 
gegenüber dem Besitzrecht des Mieters sind 
grundsätzlich ausgeschlossen (§ 863 BGB). Auch 
wenn ein Mietverhältnis (wirksam) gekündigt ist, 
kann der Vermieter also die Mietsache nicht 
eigenmächtig (z. B. durch Austausch der Schlösser) 
in Besitz nehmen. Versucht er dies dennoch, kann der 
Mieter gemäß § 861 BGB durch einstweilige 
Verfügung Wiedereinräumung des Besitzes 
verlangen. Der Mieter hat allerdings keinen 
Anspruch mehr auf Herstellung eines 
vertragsgerechten Zustandes. Deshalb ist der 
Vermieter nach Mietende nicht mehr verpflichtet, 

Mängel zu beseitigen oder die Mietsache mit Wasser 
und Wärme zu versorgen.21  
 
Mit dem MietrÄndG .2013 ist zudem (nur) im 
Wohnraummietrecht eine „Räumungsverfügung“ 
nach einer fristlosen Kündigung wegen 
Zahlungsverzugs ermöglicht worden. Voraussetzung 
ist, dass der Mieter keine Sicherheit für die während 
des Prozesses weiter auflaufenden Mieten leistet (§ 
940 a Abs. 3 i.V.m. § 283a ZPO). Auch gegen 
Untermieter des Mieters und sonstige Dritte, denen 
der Vermieter den Gebrauch der Mietsache 
überlassen hat, hat der Vermieter einen eigenen 
Räumungsanspruch (§ 546 Abs. 2 BGB), den er 
selbständig im Klagewege durchsetzen kann (aber 
auch muss).22 Auch hier hat das MietrÄndG 
(allerdings wiederum nur für 
Wohnraummietverhältnisse) dem Vermieter die 
Räumung erleichtert: mit einem Räumungstitel gegen 
den Mieter können auch solche Personen geräumt 
werden, die sich ohne Wissen des Vermieters in den 
Räumen aufhalten (§ 940a Abs. 2 ZPO).  
 
 

 

*Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
Mietrecht 
Advo Real Immobilienanwälte, Nürnberg 
nuernberg@advoreal.de 
 

                                              
21

  BGH 6.5.2009 - XII ZR 137/07. 
22

  So zuletzt BGH 14.8.2008 - I ZB 39/08. 

mailto:nuernberg@advoreal.de
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ICOS: ¿La última frontera de la financiación empresarial? 
 

Xavier Foz Giralt* 
 
 

“El espacio, la última frontera. Estos son los viajes 
de la nave estelar Enterprise, buscando nuevos 
mundos, nuevas civilizaciones, para llegar hacía 
donde ningún hombre ha llegado jamás”. Así nos 
embarcaba la voz de William Shatner, encarnado en 
eterno capitán Kirk, en las aventuras de Star Trek al 
comienzo de cada capítulo de la serie original. 
 
Y si antaño los niños (y los no tan niños) soñábamos 
con poder teletransportarnos a cualquier rincón de la 
galaxia acompañados de un vulcaniano con orejas 
puntiagudas, también las empresas han tenido 
durante mucho tiempo anhelos imposibles como 
poder captar cantidades millonarias de financiación 
para sus proyectos en cuestión de días (e incluso 
horas) de cualquier parte del planeta. 
 
La diferencia entre ambas ensoñaciones es que la 
primera continúa siendo ciencia ficción, mientras que 
la segunda se ha convertido en realidad de la noche a 
la mañana gracias a este nuevo anglicismo que ha 
irrumpido en nuestras vidas: el “blockchain”. 
 
Y esto a través de un fenómeno que al principio 
parecía reservado únicamente a “techies” prototipo 
de “trekkies”, pero que ahora ha atraído el interés de 
empresas de todo tipo (incluso cotizadas como 
Nostrum) así como de inversores tanto profesionales 
como minoristas: las ofertas iniciales de 
criptomonedas (Initial Coin Offering en inglés, más 
conocidas por su acrónimo ICO que alude a la 
expresión IPO utilizada en las salidas a bolsa). 
 
Las ICOs consisten en la emisión por el solicitante de 
la financiación de un activo digital (los tokens) a 
cambio de dinero de curso oficial o de las llamadas 
criptomonedas (bitcoin o ether principalmente) que 
los inversores aportan para adquirir dichos tokens. 
 
Esta nueva fórmula de financiación había captado 
hasta noviembre del año pasado 4.600 millones de 
dólares en conjunto a través de 430 ICOs, según un 
informe de la Crypto Valley Association suiza, y ya 
está canalizando más dinero a proyectos blockchain 
del invertido por fondos de “venture capital” 
tradicionales. 
 
La popularización de las ICOs ha atraído la atención 
de los reguladores de las jurisdicciones más 
relevantes por su potencial para captar fondos del 
público, su carácter transnacional y sus 
particularidades que desbordan los marcos legales 
actuales. 

El primer regulador en posicionarse sobre las ICOs 
fue el estadounidense (la SEC), quien analizó la 
emisión de The DAO, para concluir que los tokens 
emitidos en este caso debían considerarse 
“securities” (valores negociables) aplicando el 
llamado “Test de Howey”, fórmula jurisprudencial 
para determinar cuando existe un contrato de 
inversión. 
 
En Europa, cabe destacar en particular las dos 
Declaraciones emitidas por la Autoridad Europea de 
Mercados y Valores (ESMA) en noviembre de 2017. 
En la primera Declaración, dirigida a firmas 
involucradas en ICOs, ESMA recuerda que, en los 
casos en que las monedas o tokens se califiquen 
como instrumentos financieros, es probable que se 
estén ofreciendo valores negociables al público y 
realizando actividades reguladas de colocación, 
negociación o asesoramiento sobre instrumentos 
financieros o de gestión o comercialización de 
entidades de inversión colectiva. En la segunda 
Declaración, ESMA advierte de los riesgos a los que 
se exponen los inversores en ICOs. 
 
En cuanto a la situación en España, la CNMV ha sido 
uno de los últimos reguladores en pronunciarse. Tras 
una primera comunicación en que, de forma un tanto 
inaudita, se limitaba a traducir unas consideraciones 
del Presidente de la SEC sobre las ICOs, la CNMV 
emitió a principios de 2018 sendos comunicados 
sobre las criptomonedas y las ICOs (el primero de 
ellos conjuntamente con el Banco de España y el 
segundo dirigido a profesionales del sector 
financiero). 
 
En estos comunicados se hace referencia a la 
diferenciación entre “security tokens” y “utility 
tokens”. Los primeros serían los que otorgan 
participación en los futuros ingresos o el aumento de 
valor de la entidad emisora o de un negocio, mientras 
que los segundos darían derecho a acceder a un 
servicio o recibir un producto. No obstante, se recalca 
que los “utility tokens” pueden hacer mención a 
expectativas de revalorización y de liquidez o a la 
posibilidad de negociarlos en mercados específicos. 
En cambio, la CNMV no se pronuncia sobre el encaje 
del fenómeno de la “tokenización” de activos (que 
por ejemplo en Suiza se ha asimilado por su 
regulador a los “security tokens”) y que en España 
podría asimilarse a la titulización. 
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En este sentido, la CNMV considera que gran parte 
de las ICOs deberían ser tratadas como emisiones u 
ofertas públicas de valores, en aplicación del artículo 
2 de la Ley del Mercado de Valores que define como 
valor negociable a cualquier “derecho de contenido 
patrimonial, cualquiera que sea su denominación, que 
por su configuración jurídica propia y régimen de 
transmisión, es susceptible de tráfico generalizado e 
impersonal en un mercado financiero”. 
 
En particular, la CNMV estima que son factores que 
determinan está asimilación a los valores negociables 
el hecho de que los tokens atribuyan derechos o 
expectativas de participación en la potencial 
revalorización o rentabilidad de negocios o proyectos 
o derechos equivalentes a instrumentos financieros o, 
incluso en el caso de los “utility tokens”, si se ofrecen 
haciendo referencia, explícita o implícitamente, a la 
expectativa de obtención por el comprador de un 
beneficio como consecuencia de su revalorización o 
de alguna remuneración asociada al instrumento o 
mencionando su liquidez o posibilidad de 
negociación en mercados similares a los mercados 
regulados de valores. 
 
La consideración como valores implica la aplicación 
de toda la normativa relativa a los mismos, lo que 
comporta, entre otros requisitos, la comercialización 
a través de entidad autorizada, la autorización, 
registro y publicación de folleto informativo (salvo 
acogimiento a las excepciones previstas legalmente), 
la negociación en mercado secundario regulado así 
como la aplicación de procedimientos de prevención 
de blanqueo de capitales. Y ello no sólo para el caso 
de lanzamiento de ICOs desde España sino también 
para su comercialización activa a residentes 
españoles con independencia del lugar de emisión de 
los tokens. 
 
La CNMV y el Banco de España advierten 
expresamente que, hasta la fecha, ninguna emisión de 
criptomoneda ni ninguna ICO ha sido registrada, 
autorizada o verificada por ningún organismo 
supervisor en España. 
Asimismo, se pone de manifiesto el carácter no 
regulado de las criptomonedas en la Unión Europea 
(lo  

cual puede dar lugar a estafas y blanqueo de 
capitales) y su carácter transfronterizo. Por otro lado, 
se alerta del elevado riesgo de pérdida del capital 
invertido (debido a la dependencia de tecnologías 
poco consolidadas y la inmadurez de la mayoría de 
proyectos), de los problemas de iliquidez y 
volatilidad extrema y de la información inadecuada 
que se suele facilitar a los inversores.  
 
En suma, cabe valorar de forma positiva que la 
CNMV haya fijado finalmente su posición respecto 
de las ICOs y, en especial, que reconozca los 
beneficios que pueden aportar el desarrollo 
tecnológico y la innovación a los servicios 
financieros y explicite su voluntad de aplicar el 
principio de proporcionalidad a sus funciones de 
supervisión. 
 
No obstante, creemos que hasta que no haya una 
regulación específica de las ICOs a nivel europeo y 
español (que debería tener en cuenta sus 
peculiaridades para encontrar un encaje legal 
flexible), las ICOs deberían analizarse de forma 
individual con una actitud abierta y proactiva por 
parte del regulador y, si es el caso, aprovechando 
herramientas como el “sandbox” que parece que la 
CNMV está cerca de implantar o a través de un 
eventual nuevo segmento del MAB. De otra manera, 
corremos el riesgo de que el talento y la riqueza 
vinculados a esta nueva tecnología emigren a otras 
latitudes más “crypto-friendly”. 
 
En todo caso, como en las buenas series, esto ha sido 
sólo la primera temporada, y mientras las ICOs ya 
han iniciado su propia reconversión a “The Next 
Generation” a través de la adopción de códigos de 
buenas prácticas o esquemas más seguros para los 
inversores como el de la llamada DAICO propuesto 
por el fundador de Ethereum Vitalik Buterin, a buen 
seguro veremos muchas más secuelas a nivel 
regulatorio.  
 

 

*Abogado, Socio Roca Junyent 
Abogados, Barcelona 
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Verordnung des Rates zur Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, 
des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des 

ehelichen Güterstandes 
 

Alba Ródenas Borrás* und / y Stefanie Wenzel-Luz** 

  
 
I. Einführung 
 
Nach der Vereinheitlichung des internationalen 
Erbrechts durch die EUErbVO erfolgt durch die neue 
EU (VO) 2016/ 1103(EuGüVO) und EU(VO) 
2016/1104 (EuPartVO) nun die Vereinheitlichung 
des Kollisions- und Verfahrensrecht im Bezug auf 
die ehelichen und partnerschaftlichen Güterstände.  
 
Neben der Vereinfachung und der weiteren 
Angleichung des Kollisionsrecht und der Förderung 
des Ziels einer Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedsstaaten, bringt die neue 
Verordnung einige erheblichen Neuerungen mit sich. 
 
Diese sind auch dringend nötig. In unserer 
globalisierten Gesellschaft sind internationale Ehen 
keine Seltenheit mehr und werden immer häufiger. In 
Europa sind etwa 16 Mio. Ehen international  oder 
weisen grenzüberschreitende Komponenten auf. 
Bedenkt man, dass noch immer knapp die Hälfte aller 
Ehen in Europa wieder geschieden werden, führt dies 
zu einer erheblichen Relevanz der Thematik.1 Dabei 
treten insbesondere bei Unternehmerehen 
unterschiedliche Probleme auf, wenn es um den 
ehelichen Güterstand geht, der unmittelbare 
Auswirkungen auf das unternehmerische Vermögen 
haben kann. Da oftmals nicht klar ist welches Recht 
auf die Ehe der Betroffenen anwendbar ist. Dies kann 
zu unübersichtlichen Konstellationen führen, wenn 
beispielsweise ein Spanier eine Deutsche in 
Frankreich heiratet. Es kommen dann drei 
verschiedene Rechtsformen in Frage. Oftmals 
merken die Ehepartner erst bei Beendigung der Ehe 
welche rechtlichen Auswirkungen dies hat. Denn 
bisher  konnte das angerufene Gericht nach seinem 
nationalen Verfahrensrecht entscheiden, ob es 
international zuständig ist und im Folgenden 
ebenfalls nach dem eigenen Kollisionsrecht 
entscheiden, welches Recht es anzuwenden hat. 
Diesem doch sehr willkürlichen Vorgang entgegen zu 
wirken ist Zweck der EuGüVO. Durch eine 
Vereinheitlichung der Regeln zur Ermittlung der 
Internationalen Zuständigkeit, sowie des auf den 
Prozess anzuwendenden Rechts2, schaffen die 
EuGüVO und die EuPartVO somit europaweite 

                                              
1
 Rodriguez Rodrigo/Miller, NZFam 2016, 1065. 

2
 Weber, DNotZ 2016, 659. 

Rechtssicherheit für internationale Paare, da es durch 
die Anwendung der selben Regeln nicht mehr zu 
unterschiedlichen Ergebnissen bei der Frage nach der 
Zuständigkeit des Gerichts und der des 
anzuwendenden Rechts kommen kann. 
 
II. Anwendungsbereich 
 
1. Räumlicher Anwendungsbereich 
 
Gem. Art 69 I EuGüVO gilt diese in den 18 
teilnehmenden Mitgliedsstaaten, zu denen neben 
Deutschland und Spanien auch Belgien, Bulgarien, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, 
Kroatien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, 
Österreich, Portugal, Schweden, Slowenien, die 
Tschechische Republik und Zypern gehören. Nicht 
teilnehmen Dänemark, Vereinigtes Königreich und 
Irland, Estland, Lettland, Litauen und Polen, Ungarn, 
Rumänien und die Slowakei. 
Sie betrifft das anwendbare Verfahrensrecht, 
öffentliche Urkunden, gerichtliche Vergleiche, sowie 
das Kollisionsrecht gem. Art. 69 III EuGüVO. Die 
Frage welches Recht anzuwenden ist, entscheiden die 
Mitgliedstaaten unabhängig davon, welche Regeln in 
den Nichtteilnehmenden Staaten und Drittstaaten 
gelten. Es ist aber daran zu denken, dass nach deren 
Regeln eventuell ein anderes Recht anwendbar sein 
könnte. Ebenso müssen die Gerichte der 
Mitgliedstaaten die Entscheidungen der Drittstaaten 
nicht anerkennen3. Dies ergibt sich aus Art. 20 
EuGüVO.  
 
2. Zeitlicher Anwendungsbereich 
 
Die Verordnung (EU) 2016/1103 des Rates zur 
Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit im 
Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden 
Rechts und der Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands 
(EuGüVO) ist am 28.7.2016 in Kraft getreten und gilt 
ab dem 29.1.2019 Und zwar für Ehen, die ab diesem 
Zeitpunkt geschlossen werden und alle 
Vereinbarungen die Rechtswahl betreffend.4 
 

                                              
3
 Weber, DNotZ 2016, 659. 

4
 Rodriguez Rodrigo/Miller, NZFam 2016, 1065. 
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Auf Vereinabrungen und Ehen die vor diesem 
Zeitpunkt geschlossen wurden ist weiterhin altes 
Recht anzuwenden. Dies wird dazu führen, dass über 
eine unbestimmte Zeit weiterhin altes Recht neben 
dem neuen Recht anzuwenden ist. Zwar kann dem 
durch nachträglichen Abschluß von 
Rechtswahlvereinbarungen entgegengewirkt werden, 
es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass davon 
häufig Gebrauch gemacht werden wird5.  
 
3. Persönlicher Anwendungsbereich 
 
Die EuGüVO ist nur auf Ehen anwendbar. Auf 
eingetragene Lebenspartnerschaften oder anderen 
Alternativen zur Ehe, die in den Mitgliedsstaaten 
existieren ist ausdrücklich die EuPartVO 
anzuwenden. Davon ist die Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare ausdrücklich 
abzugrenzen. Denn auch wenn diese nicht in allen 
Rechtsformen existiert, kommt es für die Beurteilung 
auf das Recht des Mitgliedsstaats an in dem die Ehe 
geschlossen wurde. Auf eine gleichgeschlechtliche 
Ehe ist daher auch die EuGüVO anzuwenden. 
 
4. Sachlicher Anwendungsbereich 
 
Die EuGüVO betrifft alle ehelich güterständlichen 
Fragestellungen. Der Begriff des ehelichen 
Güterstandes ist in Art. 3 Abs.1 lit. a) EuGüVO 
definiert, als sämtliche vermögensrechtliche 
Regelungen, die zwischen den Ehegatten und in ihren 
Beziehungen zu Dritten aufgrund der Ehe oder 
Auflösung der Ehe gelten. In Art. 27 der EuGüVO 
wird der zunächst sehr weite Anwendungsbereich 
weiter konkretiesiert, sodass die Abgrenzung zum 
Anwendungsbereich des allgemeinen 
Ehewirkungsstatut erfolgen kann. So sind von der 
EuGüVO grundsätzlich alle Fragen betroffen, die die 
Befugnisse, Rechte und Pflichten eines oder beider 
Ehegatten in Bezug auf das Vermögen, daher auch 
etwaige Vermögensbeschränkungen aufgrund des 
Güterstandes, die Haftung eines Ehegatten für die 
Schulden des Anderen und vor allem die Auflösung 
des ehelichen Güterstandes sowie die Teilung, 
Aufteilung oder Abwicklung des Vermögens.6 Das 
bedeutet, dass alle zivilrechtlichen 
Vermögensverhältnisse zwischen den Ehegatten die 
aus der Ehe herrühren Teil des Güterrechts sind7. Des 
Weiteren findet das Güterstatut auf alle 
Vermögenswerte Anwendung auf dessen Belegenheit 
kommt es daher nicht an. So ist eine separate 
Anwendung auf immobiliar Vermögen nicht 

                                              
5
 Weber, DNotZ 2016, 659 

6
 Vgl. Art. 27 EuGüVO. 

7
 Weber, DNotZ 2016,659. 

möglich. Die einzige Ausnahme davon stellt die 
Familienwohnung dar8. Diese kann zum Schutz des 
Familienlebens ausdrücklich vom 
Anwendungsbereich des gewählten Rechts 
ausgeschloßen werden, sodass für die 
Familienwohnung das Recht des Staates Anwendung 
findet, in welchem sich diese befindet, obwohl die 
Ehepartner für den Rest ihrer güterrechtlichen 
Verhältnisse ausländisches Recht gewählt haben.9  
 
Davon abzugrenzen ist die Wirksamkeit oder 
Anerkennung der Ehe im Allgemeinen. Welches 
Recht auf diese Fragen anzuwenden ist, richtet sich 
weiterhin nach dem jeweils nationalen 
Kollisionsrecht. Außerdem wirkt die EuGüVO auch 
ausdrücklich nicht für die Regeln des 
Versorgungsausgleichs und die Unterhaltspfichten. 
Für die Rechtsnachfolge von Todes wegen ist 
ausdrücklich die EuErbVO anzuwenden und gerade 
nicht die EuGüVO. Einzige Ausnahme besteht im 
deutschen Recht bzgl. der Zugewinngemeinschaft. In 
diesem Fall wird der Zugewinnausgleich dadurch 
bewirkt, dass sich der Erbteil des überlebenden 
Ehegatten automatisch um ein Viertel erhöht ohne, 
dass es darauf ankommt, ob tatsächlich ein Zugewinn 
erzielt wurde. Da dies eine Frage des Zugewinns 
darstellt, ist sie als güterrechtliche Frage zu 
qualifizieren, sodass die EuGüVO hierauf 
anzuwenden ist10.  
 
5. Anknüpfungspunkte Anwendbares Recht 
 
Bei der Wahl des anzuwendenden Güterrechts wird 
zwar erneut eine Anknüpfungsleiter verwendet, es 
wird jedoch anders als vorher nicht mehr primär an 
die Staatsangehörigkeit angeknüpft, sondern in 
allererster Linie an die Rechtswahl der Ehegatten. 
Sofern keine getroffen wurde ist der erste 
Anknüpfungspunkt nunmehr der erste gemeinsame 
gewöhnliche Aufenthalt11. Dies bestimmt der Art. 26 
EuGüVO. Eine Definition des ersten gewöhnlichen 
Aufenthalts nach Eheschließung gibt es in der 
Verordnung nicht. Legt man bei der Auslegung aber 
die Rechtsprechung des EuGH zugrunde, so gelangt 
man dazu anzunehmen, dass dies der tatsächliche 
Lebensmittelpunkt ist. Auf kurzweilige 
Unterbrechungen kommt es dabei nicht an. 
Insbesondere führt auch ein vorübergehender Umzug 

                                              
8
Espiñeira Soto, Resumen del Reglamento Europeo sobre 

Regímenes económicos matrimoniales.  
9
 Vgl. Art.30 EuGüVO. 

10
 BGH NJW 2015,2185. 

11
 Fernandez Rozas/Sánchez Lorenzo, Derecho Internacional 

Privado, p. 487/ Vgl. Art.26 EuGüVO. 
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in einen anderen Staat nicht zur Änderung der einmal 
begründeten Rechtswahl bzgl. des Güterrechts.  
 
Erst an zweiter Stelle erfolgt die Anknüpfung über 
die gemeinsame Staatsangehörigkeit. Was jedoch in 
Zukunft kaum eine Rolle spielen dürfte, da vorrangig 
nach dem gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt 
entschieden wird und die Ehegatten typischerweise 
spätestens kurz nach der Eheschließung einen 
gemeinsamen Lebensmittelpunkt begründen.  
 
Hilfsweise wird auf die engste Verbindung zwischen 
den Ehepartnern abgestellt. Dabei werden 
insbesondere soziale Bindung, Herkunft, Kultur und 
Religion berücksichtigt, sowie ein geplanter 
zukünftiger gemeinsamer Aufenthalt.  
 
6. Unwandelbarkeit des Güterstatuts und 
Wandelbarkeitsklausel 
 
Grundsätzlich ist die Wahl des Güterstatuts 
unwandelbar. Eine Ausnahme besteht zunächst nur, 
wenn nachträglich eine Rechtswahl getroffen wird. 
Dies dient der vermögensrechtlichen Rechtssicherheit 
und soll die Ehegatten vor einem unbeabsichtigtem 
Wechsel der Güterrechts schützen. Ebenso soll damit 
dem sog. Scheidungstourismus entgegengewirkt 
werden12.  
 
Art.26 Abs. 3 EuGüVO enthält jedoch eine 
Einschränkung dieses Grundsatzes. So kann einer der 
Ehegatten einen Antrag beim zuständigen Gericht, 
wenn keine vorherige Rechtswahl getroffen wurde, 
anstelle des Rechts des ersten gemeinsamen 
gewöhnlichen Aufenthalts das Recht des Staates des 
letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts 
fordern, wenn die Ehegatten an diesem über einen 
deutlich längeren Zeitraum ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hatten und beide Ehegatten bei der 
Regelung und Planung ihrer vermögensrechtlichen 
Beziehungen auf das Recht dieses Staates vertraut 
hatten13.  
 
7. Rechtswahl des Güterstatuts 
 
Die EuGüVO räumt den Ehegatten in Art. 22 
EuGüVO eine breite Wahlmöglichkeit an wählbaren 
Rechtsstauten ein.  
 
Die Ehegatten können somit zum einen das Recht 
ihres gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthaltsortes, 
oder des gewöhnlichen Aufenthalts eines der beiden 
Ehegatten, im Zeitpunkt des Abschlusses der 
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 Weber, DNotZ 2016, 659. 
13

Weber, DNotZ 2016, 659  

Rechtswahlvereinbarung. Es ist den Ehegatten daher 
auch möglich eine Rechtwahl bereits vor 
Eheschließung zu treffen. Dies kann insbesondere bei 
einem geplanten Umzug der Ehegatten in einen 
anderen Staat bereits im Voraus Rechtssicherheit 
schaffen.  
 
Da es den Ehegatten jedoch auch zusteht das 
Rechtsstatut nach ihrer Staatsangehörigkeit zu 
wählen, wird es zur erstgenannten Variante wohl 
selten kommen. Es ist ausreichend, wenn zumindest 
einer der beiden Ehegatten die Staatsangehörigkeit 
im Zeitpunkt der Rechtswahl inne hat. Mehrstaater 
können zwischen den Rechten jeder 
Staatsangehörigkeit wählen.  
 
Diese hat gem. Art. 23 EuGüVO schriftlich zu 
erfolgen und muss von beiden Ehegatten 
unterzeichnet werden, dem steht es bei elektronischer 
Übermittlung gleich, wenn die dauernde 
Aufzeichnung gewährleistet wird, die der Schriftform 
entspricht. Grundsätzlich formuliert die EuGüVO 
damit lediglich die Minimalvoraussetzungen, da 
Abs.2 ausdrücklich für relevante Situationen auf die 
Sondervorschriften des Mitgliedsstaates verweist. 
Wurde beispielsweise deutsches Recht gewählt ist im 
Bezug auf güterrechtliche Fragen stets die notarielle 
Beurkundung einzuhalten.14  
 
Von besonderer Bedeutung sind darüber hinaus auch 
Vereinbarungen nicht nur die Rechtswahl betreffend, 
sondern auch güterrechtliche Vereinbarungen auf 
sachrechtlicher Ebene in Form von Eheverträgen. 
Also wie die anzuwendende Rechtsordnung materiell 
anzuwenden ist. Zunächst müssen Vereinbarungen 
dieser Art die gleichen Formvorschriften einhalten 
wie Vereinbarungen die lediglich Rechtswahl 
betreffend. Ihre Wirksamkeit jedoch richtet sich nach 
dem jeweils gewählten Recht. So ist zu beachten, 
dass Eheverträge nicht in allen Rechtsordnungen den 
gleichen Stellenwert haben und in Folge dessen eine 
Bindungswirkung gegenüber den Gerichten nicht 
erfolgen muss. Sodass es trotz wirksamen 
Ehevertrags dazu kommen kann, dass das Gericht 
sich in einigen Punkten über diesen hinwegsetzt, und 
dem wirtschaftlich schwächeren Teil so, trotz 
vereinbarter Gütertrennung, eine Ausgleichszahlung 
zusprechen kann15. Ansonsten darf ein Gericht sich 
über Eheverträge die nach dem EuGüVO geschlossen 
wurden und nach dem anzuwendenden Recht 
wirksam sind nur hinwegsetzen, wenn eine 
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informaciones I/19 19 

 
Anwendung des Ehevertrages offensichtlich mit der 
ordre public des Mitgliedstaates unvereinbar wäre.16  
 
8. Gerichtliche Zuständigkeit 
 
Eine der entscheidenden Änderungen, welche die 
EUGüVO mit sich bringt ist die Vereinheitlichung 
der Regeln für die gerichtliche Zuständigkeit. Dazu 
wurden größtenteils Annexzuständigkeiten 
eingerichtet, wenn bereits ein Verfahren anhängig ist, 
das mit dem ehelichen Güterstand zusammenhängt.  
 
9. Zuständigkeit im Todesfall 
 
Die Zuständigkeit bei Beendigung der Ehe durch den 
Tod eines der Ehegatten wurde in Art. 4 EuGüVO als 
Annexzuständigkeit gestaltet, sodass die nach der 
EuErbVO zuständigen Gerichte ebenfalls für die 
güterrechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang 
zuständig sind17.  
 
10. Zuständigkeit bei Ehescheidung 
 
In diesen Fällen legt Art.5 EuGüVO fest, dass die 
Gerichte, die in diesem Zusammenhang nach der 
allgemeinen EU-EheVO für den Antrag auf 
Ehescheidung zuständig sind, auch für die 
güterrechtlichen Fragen zuständig sind. Daher wird 
auf Art. 3 Abs.1 EuEheVO verwiesen, wonach 
zunächst, das Gericht des Mitgliedstaates zuständig 
ist, in dessen Hoheitsgebiet beide Ehegatten ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben oder zuletzt hatten, 
sofern einer der beiden Ehegatten seinen 
gewöhnlichen Aufenthaltsort noch immer dort hat. In 
Frage kommen außerdem auch die Gerichte des 
Mitgliedsstaates, in welchem der Antragsgegner 
seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat18. Im 
spanischen Recht bestand eine solche 
Annexzuständigkeit bereits, wenn ein spanisches 
Gericht sich für einen Rechtsstreit in einer 
Eheauflösung für zuständig erklärt hatte.19 
 
11. Zuständigkeit in anderen Fällen 
 
Art. 6 EuGüVO wird dann zum Tragen kommen, 
wenn weder Art.4 noch Art.5 EuGüVO einschlägig 
ist. In diesem Fall ist der gemeinsame gewöhnliche 
Aufenthalt der Ehegatten zum Zeitpunkt der 
Anrufung des Gerichts entscheidend. Nachrangig 
wird auf den letzten gemeinsamen gewöhnlichen 
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 Weber, DNotZ 2016, 659. 
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 Bennett/Thunen, FuS 2017, 42,51. 
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Bennett/Thunen, FuS 2017, 42,51 f.  
19

 Fernandez Rozas/Sánchez Lorenzo, Derecho Internacional 
Privado, p. 486. 

Aufenthalt abgestellt, sofern einer de beiden 
Ehegatten dort noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat20. 
 
12. Gerichtsstandvereinbarung 
 
Eine weitere Neuerung der EuGüVO stellt die 
Möglichkeit der Wahl eines ausschließlichen 
Gerichtsstands noch vor Eheschließung dar21. Dies ist 
jedoch an Voraussetzungen geknüpft, die in Art.7 
EuGüVO festgelegt sind. Zum einen ist es den 
Ehegatten nicht möglich ein beliebges Gericht eines 
Mitgliedstaates zu wählen, sondern nur eines welches 
auch gem. Art.22, 26 Abs.1 a) oder 26 Abs.1 b) 
EuGüVO zuständig sein könnte oder in welchem sie 
ihre Ehe geschlossen haben. Die Vereinbarung hat 
schriftlich zu erfolgen und muss von beiden 
Ehepartnern unterzeichnet werden. Sie ist laut Art. 7 
Abs.2 EuGüVO jedoch auch wirksam, wenn bei 
elektronischer Übermittlung, eine dauerhafte 
Aufzeichnung der Vereinbarung ermöglicht wird, die 
der Schriftform gleichgestellt ist.  
 
13. Besonderheiten der EuPartVO 
 
Ist die Parallelverordnung zur EuGüVO 
weitestegehend wortgleich, gibt es doch einige 
Unterschiede.  
 
Zunächst ist festzuhalten, dass unter die Verordnung 
nur eingetragene Lebenspartnerschaften fallen, nicht 
jedoch nichteheliche Lebensgemeinschaften. Der 
Begriff der eingetragenen Lebenspartnerschaft ist in 
Art. 3 Abs.1 lit a) EuPartVO definiert, diese ist 
entsprechend der Norm eine rechtlich vorgesehene 
Form der Lebensgemeinschaft zweier Personen, 
deren Eintragung nach den betreffenden rechtlichen 
Vorschriften verbindlich ist und welche die in den 
betreffenden Vorschriften vorgesehenen rechtlichen 
Formvorschriften für ihre Begründung erfüllt. Sie gilt 
sowohl für gleichgeschlechtliche wie 
verschiedengeschlechtliche Partnerschaften.  
 
Ein entscheidender Unterschied besteht darin, dass es 
eine Annexzuständigkeit zu dem Gericht, welches für 
die AufLösung der Partnerschaft zuständig ist nicht 
gibt, da es sich dabei ausschließlich um 
Ehescheidungen handelt und eine eingetragene 
Partnerschaft daher nicht in den Anwendungsbereich 
der entsprechenden Verordnung fällt22. Eine solche 
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kann sich daher nur aus einer durch die 
Lebenspartner getroffene Vereinbarung ergeben. 
 
Wurde keine Rechtswahl getroffen, ergibt sich bei 
eingetragenen Lebenspartnerschaften als 
Anknüpfungspunkt für das auf das Güterrecht 
anzuwendende Recht, das Recht des Staates in 
welchem die Lebenspartnerschaft begründet wurde. 
Ansonsten gelten bezüglich der Rechtswahl die 
gleichen Regeln wie in der EuGüVO, sofern nach 
dem Rechtsinstitut der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft Güterrecht betroffen ist.23  
 
14. Auswirkungen der EuGüVO 
 
Fraglich ist mithin welche konkreten Auswirkungen 
die EuGüVO mit sich bringt. Ziel ist es wie oben 
bereits erwähnt die Vereinheitlichung und dadurch 
bewirkte Vereinfachung von grenzüberschreitenden 
Sachverhalten.  
 
Eine erhebliche Verbesserung stellt dabei die 
allgemeine Anerkennung von ausländischen 
Dokumenten dar, die durch die Verordnung 
eingeführt wurde und die bestehenden Verträge 
Spaniens mit anderen Mitgliedstaaten ablöst24. So 
können Titel, öffentliche Urkunden und gerichtliche 
Vorgänge, die die Güterstände betreffen, nun frei 
zwischen Mitgliedstaaten ausgetauscht werden. Dies 
manifestiert sich in einem vereinheitlichten Prozess 
zur Anerkennung dieser Dokumente25. Im Bezug auf 
gerichtliche Entscheidungen beschränkt sich das 
Verfahren im ersten Schritt darauf die Echtheit des 
Dokuments zu verifizieren und erst im Zweiten 
Schritt, wenn der Gegner z.B. der Durchsetzung eines 
ausländischen Urteils widerspricht, wird ein 
einheitliches gerichtliches Verfahren eingeleitet, 
wonach das in Frage stehende Dokument durch ein 
inländisches Gericht anerkannt werden muss26. Da 
öffentliche Urkunden gerade im Bezug auf den 
ehelichen Güterstand von erheblicher Bedeutung sind 
statuiert die Verordnung, dass diese in ihrem 
Geltungsbereich grundsätzliche von Anfang an die 
gleiche Wirkung und Rechtskraft besitzen wie in 
ihrem Ursprungsstaat27. Was dazu führt, dass erneut 
lediglich die Echtheit der Urkunde bewiesen werden 
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muss. Dies entspricht den Regelungen aus Brüssel I 
ohne die Änderungen aus Brüssel I bis. Der 
Unterschied ist, dass die Verordnung  durch den 
beschriebenen Vorgang die Anerkennung der 
Beweiskraft der öffentlichen Dokumente im 
güterrechtlichen Zusammenhang in dem 
Mitgliedstaat selbst beeinflusst.28 
 
Im Bezug auf Spanien und auf die Autonomias ist 
dabei besonders interressant, ob die EuGüVO auch 
auf die grenzüberschreitenden güterrechtlichen 
Fragen innerhalb Spaniens direkt anzuwenden ist. Art 
35 der EuGüVO legt ausdrücklich fest, dass eine 
direkte Anwendung auf güterrechtliche Konflikte in 
Staaten mit mehreren territorialen Einheiten die 
ausschließlich aus dieser Situation erwachsen nicht 
zwingend ist29. Die Autonomias betreffend kann die 
EuGüVO zumindest eine Orientierungshilfe für die 
Gestaltung von Eheverträgen darstellen. Zu einer 
Vereinheitlichung des Spanischen Güterrechts 
kommt es jedoch nicht. Es wird daher bei 
inländischen Konflikten weiterhin spanisches 
Kollisionsrecht angewendet werden. Im 
Zusammenhang mit ausländischen Ehepartnern kann 
es bei einer Rechtswahl zu Gunsten des spanischen 
Rechts weiterhin zu internen Zuständigkeitsfragen 
kommen, die sich bei einer Rechtswahl zu Gunsten 
des Staates mit einheitlicher territorialen 
Rechtsordnung, beispielsweise Deutschlands, nicht 
stellen würden. 
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Steuerformular 720 - Veröffentlichung des umfassenden Berichts der Europäischen Kommission 

 
Frank Müller* 

 
 
Seit dem Jahr 2013 sind in Spanien unbeschränkt 
Steuerpflichtige verpflichtet, ihr nicht dort 
belegenes, mithin Auslandsvermögen in einer 
gesonderten Steuererklärung (Steuerformular 720-
modelo 720- Erklärung Auslandsvermögen 
Spanien) anzugeben. Fristablauf ist der 31.03. eines 
jeden Jahres für das jeweilige Vorjahr.  
 
In Spanien unbeschränkt Steuerpflichtige 
(Residente), die bereits in Vorjahren die Erklärung 
abgegeben haben, sind zur Erklärung 
des Auslandsvermögens mittels Steuerformular 720 
nur verpflichtet, sofern ihr Vermögen im Folgejahr 
einen Zuwachs von über 20.000,- Euro erfahren hat. 
 
Im Rahmen der erstmaligen Verpflichtung zur 
Abgabe des Steuerformulars 720 
(Auslandsvermögen Spanien) sind folgende 
Informationen erforderlich: 
 
Für alle Aktiva 
 
• Beschreibung des Vermögens 
• Datum des Erwerbs der jeweiligen 
Vermögensbestandteile 
 
Für laufende Konten 
 
• Identifikation (BIC, IBAN, Bankinstitut, 
Steuernummer im Land des Sitzes des Institutes) 
• vollständige Anschrift (Sitz) des Institutes 
• Saldo zum 31. Dezember des Vorjahres 
• Durchschnittssaldo im letzten Quartal des 
Vorjahres 
• Prozentsatz der Beteiligung am Konto 
 
Für Wertpapiere 
 
• Identifikation des ausgebenden Unternehmens 
(Steuernummer im Land des Sitzes) 
• vollständige Anschrift (Sitz) 
• Wert zum 31. Dezember des Vorjahres 
• Anzahl/Nummer und Art des Wertpapiers (im 
Depot gebucht oder physisch vorhanden) 
• Prozentsatz der Beteiligung an den 
Wertpapieren 
 
Für Investmentfonds 
 
• Identifikation des auflegenden Unternehmens 
(Steuernummer im Land des Sitzes) 
• vollständige Anschrift (Sitz) 
• Wert zum 31. Dezember 

• Anzahl/Nummer und Art der Werte (mit/ohne 
Buchung auf dem Konto) 
• Prozentsatz der Beteiligung 
 
Für Lebens- oder Invalidenversicherungen, 
befristete Pensionen oder auf Lebenszeit 
 
• Identifikation des Versicherungsunternehmens 
(Steuernummer im Land des Sitzes) 
• Vollständige Anschrift (Sitz) der Gesellschaft 
• Wert zum 31. Dezember (Rückkauf oder 
Kapitalisierung) 
• Prozentsatz der Beteiligung 
 
Für Immobilien 
 
• Vollständige Anschrift 
• Wert zum 31. Dezember des Vorjahrs (Kataster 
oder Erwerbspreis) 
• Prozentsatz der Beteiligung 
 
Mithilfe dieser Erklärung bezwecken die 
spanischen Finanzbehörden Information darüber zu 
erhalten, ob und bejahendenfalls welcher Art das 
Vermögen im Ausland ist, um auf diese Weise über 
die rein informatorische Erklärung Rückschlüsse 
über Auslandseinkünfte ihrer Steuerpflichtigen zu 
erhalten. Erstmalig ist die Erklärung abzugeben, 
sofern einer der vor genannten 
Vermögensbestandteile in einem Jahr den Wert von 
50.000 € übersteigt. Bei Unterlassen der Erklärung 
drohen erhebliche Strafen.  
 
Weiterhin sind mit der Erklärung 
Auslandsvermögen Spanien auch der Nießbrauch, 
das bloße Eigentum wie auch Gebrauchsrechte etc. 
zu erklären. Ebenso trifft eine Verpflichtung der 
Erklärung Kontoinhaber, Vertreter, Begünstigte, 
Bevollmächtigte oder reale Inhaber iSd. spanischen 
Geldwäschegesetzes, in dem Moment, in dem sie 
diese Eigenschaft verlieren, konkret, „Vorprojekt 
eines Gesetzes zur Änderung der Gesetzgebung in 
Steuer und Haushaltsangelegenheiten und der 
Anpassung der Steuernormen zur Stärkung der 
Handlungen der Vorbeugung und Kampf gegen 
Betrug“ mit Datum vom 13.04.2012 
vorangegangen. 
 
Die entsprechenden Maßnahmen, verabschiedet mit 
dem Gesetz “Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones 

https://www.rechtsanwalt-spanien-steuerberater.de/erklaerung-auslandsvermoegen-spanien-2-391
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en la prevención y lucha contra el fraude” und 
veröffentlicht im spanischen Staatsanzeiger 
(Boletin Oficial de Estado), sind am 19.11.2012  in 
Kraft getreten. 
 
Einer der Inhalte des Entwurfs war die Information 
über Auslandsvermögen oder –einkünfte, mithin die 
Einführung einer Neuerung im Rahmen der 
spanischen Abgabenordnung (Ley General 
Tributaria), welche in Spanien unbeschränkt 
Steuerpflichtige verpflichten sollte, über im 
Ausland gelegene Vermögen und Konten, 
Begünstigungen aus Lebensversicherungen, o.ä. zu 
informieren. Wesentlich dabei war, dass eine 
Änderung des Art. 39 Abs 2 des 
Einkommensteuergesetzes (Ley del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas) der 
Steuerverwaltung den Weg eröffnete, bei 
Feststellung rechtswidrig nicht erfolgter 
Steuererklärungen über Vermögenswerte oder im 
Ausland gelegener Vermögensrechte oder Erträge, 
rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Verjährung von 
deren Vorliegen auszugehen und die 
entsprechenden Steuern sowie ganz erhebliche 
Sanktionen und Zinsen festzusetzen. 
 
Die Verordnung HAP/72/2013 vom 31.01.2013 war 
mit Veröffentlichung im spanischen Staatsanzeiger 
(BOE) verabschiedet und damit das Steuerformular 
zur Erklärung von im Ausland belegenen Gütern 
und Rechten publiziert worden. Die entsprechende 
Verpflichtung zur Abgabe dieser Erklärung ergibt 
sich, nach vorheriger Änderung des königlichen 
Dekrets 1065/2007, aus den Bestimmungen des 
königlichem Dekrets 1558/2012 vom 15.11. 
(Erklärung Auslandsvermögen Spanien). 
 
In 2015 beschäftigte ein Fall die Presse, in dem ein 
Pensionär freiwillig in der Schweiz belegenes 
Barvermögen erklärte und seitens der spanischen 
Finanzbehörde eine Sanktion iHv. 150% der 
fälligen Steuer, mithin über 250.000 Euro 
ausgesprochen worden war. Dies war einer, von 
einer Vielzahl der Prüfungsfälle in welchen 
Auslandsvermögen unvollständig oder verspätet 
erklärt und mithin sanktioniert worden war. 
Verschiedene Medien, Interessengruppen und 
Steuerberatervereinigungen reklamierten die 
Unverhältnismäßigkeit des Mittels als Solchem wie 
auch die der Höhe der Strafe im Vergleich zu 
anderen, aus sonstigen Steuererklärungspflichten 
folgenden Sanktionen. 
 
Die spanische Finanzbehörde war bis dato davon 
ausgegangen, dass die Erklärung mittels des 
Formulars 720 einen informativen, rein formalen 
Charakter habe, während die 
Einkommenssteuererklärung (Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, IRPF) materieller 
und substantiver Natur sei. Mithin handele es sich 
um unterschiedliche Verpflichtungen und daher 
liege keine doppelte Best zweifach, einerseits 
aufgrund nicht erfolgter oder verspäteter Abgabe 
der informativen Erklärung über 
Auslandsvermögen und andererseits wegen nicht 
erklärtem Vermögenszuwachs, bestraft werden. 
 
Denn das Steuerformular “Modelo 720” hat im 
Rahmen von unvollständiger, falscher oder 
verspäteter (aufgrund oder ohne vorherige 
behördliche Aufforderung) Erklärung ein eigenes 
Sanktionsverfahren. Artikel 39.2 des Gesetzes „Ley 
35/2006“ zur Einkommenssteuer qualifiziert 
andererseits, sofern der Steuerpflichtige nicht 
nachweist, dass dies nicht mit erklärten Steuern 
oder nicht steuerpflichtigen Zeiträumen in 
Zusammenhang steht, die verspätete Abgabe der 
Erklärung Auslandsvermögen Spanien als nicht 
nachgewiesenen – und damit steuerpflichtigen –  
Vermögenszuwachs. 
 
Wie zu erwarten, hatte die Europäische 
Kommission mit Datum vom 15.02.2017 rechtliche 
Schritte, mithin ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Spanien eingeleitet. Mit diesen Verfahren, 
die verschiedene Sektoren und EU-Politikfelder 
betreffen, soll eine korrekte und vollständige 
Anwendung des EU-Rechts im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen 
gewährleistet werden. 
 
Die Europäische Kommission hat dabei eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme an Spanien 
übermittelt, mit einer – gemäß Pressemitteilung - 
Aufforderung, seine Vorschriften über in anderen 
EU- oder EWR-Mitgliedstaaten gehaltene 
Vermögenswerte („Modelo 720“) zu ändern. Die 
Kommission räumt ein, dass Spanien das Recht 
habe, Steuerpflichtige aufzufordern, den Behörden 
Informationen über bestimmte ausländische 
Vermögenswerte mitzuteilen, hält die Sanktionen 
bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften allerdings 
für unverhältnismäßig. Da die Strafgelder viel 
höher sind als bei rein innerstaatlichen Vorgängen, 
könnten die Bestimmungen Unternehmen und 
Privatpersonen davon abhalten, grenz-
überschreitend im Binnenmarkt zu investieren oder 
mobil zu sein. Daher seien die Vorschriften 
diskriminierend und stünden nicht im Einklang mit 
den Grundfreiheiten der EU. 
  
Mangels fehlender zufriedenstellender Antwort 
seitens Spaniens, hätte die Kommission Spanien an 
sich nach Ablauf von 2 Monaten beim Gerichtshof 
der Europäischen Union bereits Klage einlegen 
können. 

http://abogadomueller.de/rechtsanwalt-spanien/deutsch-spanisches-recht/publikationen-spanien/steuern-spanien/einkommensteuer-spanien
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Mit Datum vom 6.6.2017 gab sodann die 
Generaldirektion für Steuern (Dirección General de 
Tributos),  zumindest im Rahmen der Beantwortung 
einer verbindlichen Anfrage zur Anwendbarkeit der 
Sanktion von 150 % bei verspäteter Abgabe der 
informativen Erklärung 720 ohne vorherige 
Aufforderung seitens des Finanzamts, die bisherige 
Position auf. 
 
Im Fall dieser verbindlichen Anfrage (Consulta 
Vinculante V1434/2017) hatte der Betroffene das 
Formular verspätet erklärt und es lag ein im 
Rahmen der Einkommenssteuererklärung nicht 
nachgewiesener Vermögenszuwachs vor. 
Die Generaldirektion führt in der Beantwortung der 
Anfrage aus, dass in diesem Fall nicht die Sanktion 
des Formulars 720 anzuwenden sei, sondern 
vielmehr die aufgrund verspäteter Abgabe ohne 
vorherige Aufforderung seitens des Finanzamts 
gemäß Art. 27 der spanischen Abgabenordnung 
(Ley General Tributaria). 
In der Begründung dieser Entscheidung erkennt die 
Generaldirektion nunmehr, dass „eine koherente 
Interpretation der Norm im Sinne ihres Zieles und 
ihres Geists zum Schluss führe, dass die freiwillige 
Regulierung nicht nachgewiesenen 
Vermögenszuwachses seitens des Steuerpflichtigen 
die Nichtanwendung der Sanktion erlaube“. 
Sinn der Normierung zur freiwilligen Regulierung 
von nicht erklärten Steuerschulden sei es mittels 
Nachtragserklärungen zuzulassen, die 
entsprechenden Selbstveranlagungen nachreichen 
zu können und damit dem Steueraufkommen 
zuzuführen, was daher vorrangig vor jedweder 
anderen Erklärung, unter anderem solcher rein 
informativen Charakters sei.  
 
Auch der Tribunal Superior de Justicia Castilla y 
León hat mit Urteil vom 28.11.2018 (01073/2018) 
eine Strafe von 5.800,00 Euro als unverhältnismäßig 
angesehen und das Finanzamt in die Kosten 
verurteilt, nachdem ein Steuerpflichtiger nicht 
fristgerecht, allerdings unaufgefordert, sein 
Auslandsvermögen erklärt und das Finanzamt fast 
zwei Jahre nach Abgabe der Erklärung die 
Verspätung als sehr schweren Verstoß gewertet 
hatte.   
 
Einer Aufforderung durch den Nationalen 
Gerichtshofs nachkommend, haben die spanischen 
Finanzbehörden nun im Dezember 2018 den 
Bericht der Europäischen Kommission vom 15. 
Februar 2017, mithin deren vollumfassende 
Stellungnahme veröffentlicht, nachdem bis dato nur 

eine kurze Pressemitteilung abgegeben worden war. 
Nach Auffassung der Europäischen Kommission ist 
die Erklärung zum einen unverhältnismäßig, da die 
Sanktionen unverhältnismäßig hoch im Vergleich 
zu solchen für die falsche oder ungenaue Meldung 
von Vermögenswerten die sich auf spanischem 
Staatsgebiet befinden, seien, zum anderen verfüge 
die Verwaltung über ausreichende Mittel zum 
Informationsaustausch mit den anderen Staaten. 
Dadurch werde der freie Verkehr von Personen, 
Arbeitnehmern und Kapitalen, die 
Niederlassungsfreiheit und die Dienstleis-
tungsfreiheit, mithin die fünf elementaren 
Grundfreiheiten der EU verletzt.    
 
Trotz dieses eindeutigen Votums wurde bislang von 
spanischer Seite weder das Gesetz abgeschafft, 
noch geändert oder die Höhe der Sanktionen 
verringert. Auch die Kommission hat bislang kein 
Verfahren gegen Spanien vor dem Europäischen 
Gerichtshof eingereicht. Aus spanischer Sicht ist 
nachvollziehbar, dass die zur Vermeidung des 
Steuerbetruges geschaffene Maßnahme so lange als 
möglich beibehalten wird. Damit zeigt der Staat 
politisch weiter Härte gegen Steuersünder und 
schafft gleichzeitig weitere Einnahmen. Tatsächlich 
scheint eine freiwillige Aufgabe nicht im Raum zu 
stehen, so denn nun auch die Verpflichtung besteht, 
ebenso virtuelle Währungen in gleichem Maße zu 
erklären. Wenn auch bislang vertreten wurde, dass 
insoweit schon der Terminus Ausland nicht zutreffe 
und erst bei der Umwandlung in reale Währung 
eine Angabe erforderlich sei, so hat sich dies nun 
mit den Gesetzgebungsanpassungen für den 
Haushaltsplan geändert. Mit einem Vorprojekt 
“Anteproyecto de ley contra el fraude fiscal e 
Impuesto sobre las transacciones financieras” 
werden neue Verpflichtungen zur Angabe virtueller 
Währungen im In- und Ausland bestimmt.  
 
Somit gilt auch für die Ende März 2019 
abzugebende Erklärung, keine Neuigkeiten bzgl. 
der Aufgabe der Verpflichtung zur Angabe der 
Vermögenswerte im Ausland mit dem Formular 
720. 
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Der pauschalisierte Zugewinnausgleich nach § 1371 Abs. 1 BGB – Urteil des EuGH vom 01.03.2018 – 
Rechtssache C–558/16 (Mahnkopf) – die erbrechtliche Qualifikation des pauschalen Zugewinnausgleichs 

und Aufnahme in das Europäische Nachlasszeugnis1 
 
 

Dr. Sabine Hellwege* 
 
Der EuGH

1
 hat sich bereits kurz nachdem die 

Europäische Erbrechtsverordnung ( im Folgenden 
EuErbVO)2 zur Anwendung kam, mit Einzelfragen 
zum Anwendungsbereich sowie zur Auslegung der 
Erbrechtsverordnung befassen müssen. 
 
Dem Urteil des EuGH vom 12.10.2017 – 
Rechtssache C-218/16 (Kubicka) zur dinglichen 
Wirkung eines Vindikationslegats3, folgte am 
01.03.2018 die Entscheidung des Gerichts zur 
erbrechtlichen Qualifikation des pauschalen 
Zugewinnausgleichs und Aufnahme in das 
Europäische Nachlasszeugnis. Eine weitere relevante 
Entscheidung ist das Urteil vom EuGH vom 
21.06.2018 – Rechtssache C-20/17 (Oberle)4, in der 
der EuGH die Anwendung der Vorschriften der 
europäischen Erbrechtsverordnung zur 
internationalen Zuständigkeit auch für die Erteilung 
nationaler Nachlasszeugnisse (z. B. deutsche 
Erbscheine) bestätigte. 
 
I. Sachverhalt: 
 
Herr Mahnkopf verstarb am 29.08.2015. Die 
Eheleute Mahnkopf, beide deutsche Staatsangehörige 
und mit gewöhnlichem Aufenthaltsort in 
Deutschland, waren im gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft nach deutschem Recht 
verheiratet.  
 
Zu dem Nachlass gehörte unter anderem ein 
Eigentumsanteil an einem in Schweden gelegenen 
Grundstück. Ein Testament hat der Erblasser nicht 
errichtet. Einen Erbvertrag hatten die Eheleute auch 
nicht abgeschlossen. Es galt mithin die gesetzliche 
Erbfolge nach deutschem Recht. 
 
                                              
1
 Der Text des Urteils erscheint unter http://curia.europa.eu 

(ECLI:EU:C:2018:138) 
2
 Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Zuständigkeit, das 
anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher 
Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines 
Europäischen Nachlasszeugnisses, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Europäischen Union vom 27.7.2012, L 201/207 f.  
3
 Der Text des Urteils erscheint unter  http://curia.europa.eu ( 

ECLI:EU:C:2017:755) 
4
 Der Text des Urteils erscheint unter  http://curia.europa.eu 

(ECLI:EU:C:2018:485)  

Frau Mahnkopf beantragte die Erteilung eines 
Erbscheines. Das zuständige Amtsgericht 
Schöneberg erteilte einen Erbschein, in dem Frau 
Mahnkopf und ihr Sohn jeweils zur Hälfte als Erben 
aufgeführt wurden. 
 
Um die Umschreibung des hälftigen 
Grundstückseigentums in Schweden vornehmen zu 
können, beantragte Frau Mahnkopf bei einem Notar 
die Aufstellung eines Europäischen 
Nachlasszeugnisses, in dem sie und ihr Sohn 
ebenfalls als Erben aufgeführt werden sollten. Das 
Amtsgericht Schöneberg wies diesen Antrag indes 
zurück. Das Gericht war der Ansicht, dass der 
Erbanteil der Ehefrau zu 1/4 auf erbrechtlichen 
Bestimmungen und zu einem weiteren ¼ auf der 
güterrechtlichen Bestimmung der § 1371 Abs. 1 BGB 
beruhe. Hierbei handele es sich, so das Gericht, um 
eine Bestimmung, die dem ehelichen Güterrecht und 
somit nicht dem Erbrecht zuzuordnen sei, so dass 
dieses weitere ¼ nicht vom Anwendungsbereich der 
EuErbVO erfasst werde und daher der auf den 
güterrechtlichen Bestimmungen beruhende Anteil 
nicht in das Nachlasszeugnis aufgenommen werden 
könne.  
 
Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts 
Schöneberg ging Frau Mahnkopf vor und legte  beim 
Kammergericht Berlin (im Folgenden KG) 
Beschwerde ein. Das KG führte unter anderem aus, 
dass es in der deutschen Literatur streitig sei, ob 
§ 1371 Abs. 1 BGB als erbrechtliche oder 
güterrechtliche Vorschrift anzusehen sei. Der Zweck 
des § 1371 Abs. 1 BGB, den Ausgleich des ehelichen 
Zugewinns nach Beendigung der Gütergemeinschaft 
herbeizuführen, ende mit dem Tod eines Ehegatten, 
so dass es sich nicht um eine Rechtsnachfolge „von 
Todes wegen“ im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der 
EuErbVO handele. Die in § 1371 Abs. 1 BGB 
vorgesehene Regelung müsse immer dann angewandt 
werden, wenn sich die Ehewirkung, einschließlich 
die Frage des ehelichen Güterrechts, nach deutschem 
Recht richteten. Diese Anwendung sei indes nicht 
gewährleistet, wenn man diese Vorschrift als 
erbrechtliche Regelung ansehe, weil ihr 
Anwendungsbereich dann auf die Fälle beschränkt 
werde, in der sich die Rechtsnachfolge nach den 
Artikeln 21 und 22 der EuErbVO nach deutschem 
Recht bestimme. Andererseits könne, so das KG 
infolge der fehlenden Harmonisierung des 
Güterrechts der erhöhte Erbanteil des Ehegatten nicht 

http://curia.europa.eu/
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aus informatorischen Zwecken in ein Europäisches 
Nachlasszeugnis aufgenommen werden. Eine 
Aufnahme wäre indes dann möglich, wenn sowohl 
für das Erbrecht als auch für das Güterrecht dasselbe 
materielle Recht, so wie in dem vorliegenden Fall, 
anwendbar wäre.  
 
Das KG Berlin5 setzte das Verfahren aus und legte 
dem EuGH drei Vorabentscheidungsfragen vor. Der 
EuGH beantwortete die erste Frage, so dass er auf die 
weiteren Vorlagefragen nicht mehr eingegangen ist. 
Gegenstand der ersten Frage des KG war, ob Artikel 
1 Abs. 1 EuErbVO dahingehend auszulegen sei, dass 
sich der Anwendungsbereich der Verordnung auch 
auf Bestimmungen des nationalen Rechts bezieht, 
die, wie § 1371 Abs. 1 BGB güterrechtliche Fragen 
nach dem Tod eines Ehegatten durch Erhöhung des 
gesetzlichen Erbteils des anderen Ehegatten regeln.   
 
II. Rechtliche Würdigung: 
 
Der EuGH wies zunächst darauf hin, dass nach 
ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes 
aufgrund des Erfordernisses der einheitlichen 
Anwendung des Unionsrechts und des 
Gleichheitsgrundsatzes, die Begriffe einer Vorschrift 
des Unionsrechts sofern sie nicht ausdrücklich auf 
das Recht eines Mitgliedstaates verweist, 
grundsätzlich autonom und einheitlich auszulegen 
sei.  
 
Der EuGH stellt des Weiteren klar, dass Artikel 1 
Abs. 2 EuErbVO die Bereiche abschließend aufzählt, 
die von dem Anwendungsbereich ausgenommen 
sind. Hierzu gehören, so der Gerichtshof, gemäß 
Artikel 1 Abs. 2 d) EuErbVO unter anderem die 
„Fragen des ehelichen Güterrechts“. Artikel 3 Abs. 1 
a) EuErbVO stelle klar, dass die Rechtsnachfolge von 
Todeswegen „jede Form des Übergangs von 
Vermögenswerten, Rechten und Pflichten von 
Todeswegen, sei es im Wege der gewillkürten 
Erbfolge, durch eine Verfügung von Todes wegen 
oder im Wege der gesetzlichen Erbfolge“, erfasse.  
 
Der EuGH greift ferner auf verschiedene 
Erwägungsgründe der EuErbVO zurück und führt 
aus, dass sich nach dem 9. Erwägungsgrund der 
Anwendungsbereich der Verordnung auf alle 
zivilrechtlichen Aspekte der Rechtsnachfolge von 
Todeswegen erstrecken sollte. Nach dem 7. 
Erwägungsgrund soll die Verordnung die 
Hindernisse für den freien Verkehr von Personen bei 
der Durchsetzung ihrer Rechte im Zusammenhang 
mit einem Erbfall mit grenzüberschreitendem Bezug 
ausräumen und somit die grenzüberschreitende 

                                              
5
 Beschluss vom 25.10.2016, 6W 80/16, ZEV 2017, S. 209 f.  

effektive Durchsetzung erbrechtlicher Ansprüche zu 
vereinfachen. Dieses Ziel werde, so das Gericht, 
durch die Einführung des Europäischen 
Nachlasszeugnisses erreicht. 
 
Der Gerichtshof entschied, dass Art. 1 Abs. 1 
EuErbVO dahin auszulegen ist, dass eine nationale 
Bestimmung, wonach infolge des Todes eines 
Ehegatten ein pauschaler Zugewinnausgleich durch 
Erhöhung des Erbteils des überlebenden Ehegatten 
vorzunehmen ist, in den Anwendungsbereich der 
EuErbVO fällt. Der EuGH ist daher im Ergebnis den 
in den Schlussanträgen des Generalanwalts 
aufgeführten Argumenten gefolgt6. Dieser hatte in 
den Nummern 87 und 93 seiner Schlussanträge 
dargelegt, dass Gegenstand des § 1371 Abs. 1 BGB 
nicht die Aufteilung der Vermögenswerte zwischen 
den Ehegatten, sondern die Rechte des überlebenden 
Ehegatten an den Gegenständen, die schon zum 
Nachlassvermögen gezählt werden, sei. Hauptzweck 
sei mithin nicht die Aufteilung des Vermögens oder 
die Beendigung des ehelichen Güterstandes, sondern 
dieser  läge in der Bestimmung des dem 
überlebenden Ehegatten im Verhältnis zu den übrigen 
Erben zufallenden Erbteils. Eine solche Vorschrift 
betreffe daher in erster Linie die Rechtsnachfolge 
nach dem Tode eines Ehegatten und nicht das 
eheliche Güterrecht. Folglich handele es sich bei 
§ 1371 Abs. 1 BGB um eine Regelung, die sich auf 
die Rechtsnachfolge nach dem Tode eines Ehegatten 
und nicht auf das Güterrecht beziehe. Daraus folge, 
wie der Generalanwalt in Nummer 102 seiner 
Schlussanträge anmerkt, dass Angaben zu dem Anteil 
nach § 1371 Abs. 1 BGB in das Europäische 
Nachlasszeugnis mit allen in Art. 69 EuErbVO 
genannten Wirkungen aufgenommen werden müsse. 
Das mit dem Europäischen Nachlasszeugnis 
verfolgte Ziel werde beeinträchtigt, wenn in diesem 
Zeugnis nicht alle Informationen betreffend die 
Ansprüche des überlebenden Ehegatten am Nachlass 
enthalten wären. 
  
III. Anmerkung: 
 
Der EuGH hat mit einer sehr pauschalen und 
eigenwilligen Begründung die bisherige deutsche 
Literatur zur Qualifikation des pauschalierten 

                                              
6
 Der Text der Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar vom 

13. 12.2017 erscheint unter www.curia.europa.eu 
(ECLI:EU:C:2017:965). 

 

 
 

http://www.curia.europa.eu/
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Zugewinnausgleichs auf den Kopf gestellt7. Sie steht 
außerdem im Widerspruch zur Entscheidung des 
BGH vom 13.05.2015, der den pauschalierten 
Zugewinnanspruch gem. § 1371 Abs. 1 BGB 
güterrechtlich qualifiziert hat8. Zu berücksichtigen ist 
indes, dass der EuGH lediglich 
Gemeinschaftsnormen auslegt und nicht nationale 
Vorschriften. Konkret hat der EuGH in dem 
Vorlageverfahren die Vorschrift des Art. 1 Abs. 1 
EuErbVO ausgelegt. Dies bedeutet, dass 
kollisionsrechtlich seit Anwendbarkeit der EuErbVO 
(Erbfälle, die ab dem 17.8.2015 eingetreten sind oder 
eintreten werden) der pauschalierte 
Zugewinnausgleichsanspruch gem. Art. 1 Abs. 1 
EuErbVO erbrechtlich zu qualifizieren ist. Dieses 
Ergebnis bindet unmittelbar das Gericht, das das 
Vorlageverfahren eingeleitet hat, d.h. das KG war im 
Rahmen der Entscheidung im nationalen 
Ausgangsverfahren Mahnkopf an die vom EuGH 
vorgenommene Auslegung des Art. 1 Abs. 1 
EuErbVO gebunden. Im konkreten Verfahren ist 
diese Folge nicht besonders aufregend, da sowohl 
nach Erbstatut als auch nach Güterrechtstatut 
deutsches Recht heranzuziehen war und der Ehefrau 
des Erblassers der pauschalierte Zugewinnausgleich 
nach § 1371 Abs. 1 BGB in jedem alle erhalten blieb. 
Relevant war die unionsrechtlich begründete 
erbrechtliche Qualifikation im Hinblick auf die 
Aufnahme des aus dem pauschalierten 
Zugewinnausgleichsanspruch ergebende erhöhte 
Viertel im Europäischen Nachlasszeugnis, so dass die 
Entscheidung des EuGH als ergebnisorientiert 
betrachtet werden kann.  
 
Das eigentliche Problem der erbrechtlichen 
Qualifikation stellt sich dann, wenn, wie das folgende 
Beispiel zeigt, Erbstatut und Güterrechtsstatut zur 
Anwendung unterschiedlicher Rechtsordnungen 
führen: Die im gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft lebenden Ehegatten, die 
keine letztwillige Verfügung errichtet haben, ziehen 
nach Spanien und begründen dort ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt. Ein Ehegatte stirbt. 
Mangels Rechtswahl findet auf die Rechtsnachfolge 
des Erblassers spanisches Erbrecht Anwendung. Das 
Güterrechtstatut führt zur Anwendung des deutschen 
Rechts, mithin auch zu § 1371 Abs. 1 BGB. Eine 
unmittelbare Anwendung dieser Vorschrift dürfte, da 
der überlebende Ehegatte nicht Erbe nach deutschem 
Recht geworden ist, ausscheiden. § 1371 Abs. 2 BGB 
bietet auch keine unmittelbare Rettung, da im 
wörtlichen Sinne keine Enterbung vorliegt. Denkbar 
wäre eine analoge Anwendung des § 1371 Abs. 2 

                                              
7
 Vgl. Nachweise bei Weber, NJW 2018, S. 1356 f. 

8
 Beschluss vom 13.5.2015-IV ZB 30/14, NJW 2015, S. 2185 

(2186) .    

BGB. Ggf. bleibt dem überlebenden Ehegatten der 
Anspruch nach Art. 9 Ziff. 8 Satz 3 CC erhalten. Art. 
9 Ziff. 8 Satz 1 und 2 CC beinhalten das bis zur 
Anwendbarkeit der EuErbVO geltende 
Kollisionsrecht zur Bestimmung des Erbstatuts. Satz 
3 besagt, das sich das auf die gesetzlich 
vorgesehenen Ansprüche des überlebenden Ehegatten 
anzuwendende Recht nach dem für die allgemeinen 
Ehewirkungen heranzuziehende Recht bestimmt und 
zwar unbeschadet der Noterbrechte der 
Abkömmlinge. Die weitere Frage die sich stellt ist, 
was gilt, wenn das anwendbare (ausländische) 
Erbrecht für den überlebenden Ehegatten überhaupt 
keinen Ausgleichsanspruch, der seine Grundlage in 
der Beendigung des Güterstandes hat, kennt9. Sollte 
sich in einem konkreten Verfahren solche 
Konstellationen ergeben, so wären die nationalen 
Gerichte nicht unmittelbar an die EuGH 
Entscheidung in Sachen Mahnkopf gebunden. Die 
Folgen der Entscheidung dürfen indes nicht 
unterschätzt werden, denn die EuGH Entscheidungen 
entfalten faktische Bindungswirkung und werden in 
der Praxis durchaus beachtet. Sofern ein nationales 
Gericht z.B. von dieser konkreten 
Vorlageentscheidung abweichen möchte, muss es ein 
eigenes Vorlageverfahren einleiten. Die vorstehend 
angesprochenen Schwierigkeiten können in der 
Praxis dadurch vermieden werden, wenn z.B. durch 
ausdrückliche Wahl des deutschen Rechts im Erb- 
und Güterrecht10 ein Gleichlauf von Erb-und 
Güterrechtsstatut hergestellt wird.  
 

 

*Rechtsanwältin & Abogada 
Osnabrück /Palma de Mallorca 
hellwege@hellwege.de; 
www.hellwege.de 
 

                                              
9
 Vgl. hierzu z.B. OLG Schleswig, Beschluss vom 19.8.2013-

3Wx 60/13, NJW 2014, S. 88 f. zu Auslegungs- und 
Substitutionsprobleme.   
10

  Für Eheschließungen ab dem 29.1.2019 und für 
Partnerschaften, die ab dem 29.1.2019 eingetragen werden, 
gelten zur Bestimmung des Güterrechtsstaus die Verordnung 
(EU) 2016/1103 des Rates vom 24. Juni 2016 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, 
des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen 
Güterstands-Europäische Güterrechtsverordnung (EuGüVO), 
veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 
8.7.2016, L 183 /1 f. sowie die Verordnung (EU) 2016/1104 des 
Rates  vom 24. Juni 2016 zur Durchführung der Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des 
anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen 
güterrechtlicher Wirkungen eingetragener Partnerschaften 
(EuPartVO), veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen 
Union vom 8.7.2016, L 183/30 f.  

mailto:hellwege@hellwege.de
http://www.hellwege.de/
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Spanische Rechtsprechung / Jurisprudencia española 
 

zusammengestellt von / seleccionada por 
 

Tina Nescovik* 
 

 
I. Zivilrecht, Scheidungsrecht, Urteil 641/2018 des 
Tribunal Supremo vom 20. November 2018. 
 
Der Expartner, dem die Nutzung der 
Familienwohnung im Rahmen der Personensorge 
der minderjährigen Kinder nach der Scheidung 
zugeteilt wurde, verliert dieses Recht, wenn er 
darin mit seinem neuen Partner zusammenlebt. 
 
Der Verlust dieses Nutzungsrechts ergibt sich nach 
Ansicht der Richter des Zivilsenats des obersten 
spanischen Gerichts daraus, dass die 
Familienwohnung ihre Eigenschaft als solche in dem 
Moment verliert, in dem ein neuer Partner des darin 
lebenden Expartners einzieht. Ab diesem Moment 
diene sie demnach einer anderen, neuen Familie als 
Lebensraum. 
 
Dies ist insofern kohärent, als auch die 
Unterhaltsansprüche entsprechend gekürzt werden, 
sobald sich der Expartner in einer neuen 
Lebensgemeinschaft befindet. 
 
Dabei ist nicht zu vergessen, dass den Interessen der 
betroffenen minderjährigen Kinder anderweitig 
Rechnung zu tragen ist. Dies war im vorliegenden 
Fall jedoch gerade dadurch gewährleistet, dass es 
sich bei der Wohnung um einen Teil der ehelichen 
Zugewinngemeinschaft handelte und das Interesse 
der Kinder auf andere Weise gewahrt werden konnte. 
Nach Ansicht des Tribunal Supremo beschränke sich 
besagtes Interesse lediglich auf die Befriedung des 
Bedürfnisses nach einer würdigen und angemessenen 
Wohnung, womit nicht zwangsweise die ehemalige 
Familienwohnung gemeint sei, da diese, wie bereits 
dargestellt, ihren Charakter als solche durch den 
Einzug des neuen Partners gerade verloren habe. 
 
 
II. Strafrecht, Häusliche Gewalt, Urteil 677/2018 
des Tribunal Supremo vom 20. Dezember 2018. 
 
Ein handgreiflicher Streit im Rahmen einer 
Beziehung stellt stets einen Fall 
geschlechtsspezifischer Gewalt dar, auch wenn 
beide Partner sich gegenseitig angreifen und 
verletzen. 
 
 

Dem Fall zugrunde lag ein häuslicher Streit, bei dem 
beide Partner, sowohl die Frau als auch der Mann, 
handgreiflich wurden. Während die Vorinstanzen die 
Beteiligten frei gesprochen hatten, verurteilte das 
Tribunal Supremo beide: den Mann zu 6 Monaten 
Gefängnis und Nebenstrafen, einschließlich 
Kontaktverbots, und die Frau zu 3 Monaten 
Gefängnis und Kontaktverbot. 
 
In seiner Plenarsitzung kommt das oberste spanische 
Gericht zu dem Schluss, dass jede Art der 
Gewalttätigkeit eines Mannes gegen eine Frau, mit 
der er eine Beziehung führt oder führte, eine 
Demonstration von Macht und Überlegenheit ihr 
gegenüber darstellt, unabhängig von seinen 
Beweggründen oder der dahinterstehenden Absicht. 
Die Vorinstanzen hatten den Mann noch 
freigesprochen, da ihm keine Beherrschungsabsicht 
habe nachgewiesen werden können. Somit wäre 
lediglich die Verurteilung beider aufgrund eines 
einfachen, gegenseitigen Körperverletzungsdelikts 
infrage gekommen, welches indessen als 
Antragsdelikt geregelt ist und im vorliegenden Fall 
mangels Anzeige ausschied. 
 
Dagegen legte das Tribunal Supremo den Willen des 
Gesetzgebers dahingehend aus, jeden Angriff eines 
Mannes gegen eine Frau, mit der er eine Beziehung 
führt oder führte, als geschlechtsspezifische Straftat 
verurteilen zu können. Daran ändere auch die 
Gegenseitigkeit der Tätlichkeiten nichts, da diese 
lediglich dazu führe, dass ein Freispruch unmöglich 
sei, da bei gegenseitigen Angriffen die Möglichkeit 
der Notwehr ausgeschlossen sei. Auf die Absicht 
oder Herrschaft komme es somit nicht an. 
 
Zur öffentlichen Diskussion führte der Unterschied in 
der jeweils auferlegten Strafe, der wiederum daraus 
folgt, dass der entsprechende Artikel des spanischen 
Strafgesetzbuchs im Rahmen des Straftatbestands der 
häuslichen Gewalt einen männlichen Täter und ein 
weibliches Opfer voraussetzt. Der umgekehrte 
Sachverhalt ist lediglich gemäß dem zweiten Absatz 
des Artikel 153 des spanischen Strafgesetzbuchs 
strafbar, welcher jedoch eine geringere Strafe 
vorsieht. 
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III. Arbeitsrecht, Urteil des EuGH in der 
Rechtssache C-49/18 vom 7. Februar 2019. 
 
Der EuGH kommt in seinem Urteil zu dem 
Schluss, dass die Gehaltskürzung spanischer 
Richter im Rahmen des Abbaus des 
Haushaltsdefizits keine mittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Alters darstellt. 
 
Kläger im Ausgangsverfahren war ein spanischer 
Richter des Arbeitsgerichts Barcelona. Er klagte 
aufgrund der Tatsache, dass das von ihm im Jahr 
2011 bezogene Gehalt aufgrund des gekürzten 
Budgets im Vergleich zum Vorjahr wesentlich 
geringer ausgefallen war. Besagte Kürzung sei 
verfassungswidrig gewesen und habe gegen die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
verstoßen. Die angeführte Verfassungswidrigkeit 
ergäbe sich aus der unterschiedlichen Höhe der 
Gehaltskürzung, je nach Zugehörigkeit des 
betroffenen Richters zu einer bestimmten 
Gehaltsklasse, welche wiederum indirekt durch das 
Alter der Richter bestimmt sei. 
 
Das spanische Verfassungsgericht (Tribunal 
Constitucional) beschloss im Dezember 2015 in einer 
Plenarsitzung die Abweisung der entsprechenden 
Beschwerde mangels Zulässigkeit. Seiner Ansicht 
nach seien die betroffenen spanischen Richter gerade 
nicht objektiv vergleichbar, da sie unterschiedlichen 
Kategorien angehörten und unterschiedliche 
Dienstposten besetzten, weshalb eine 
Diskriminierung aufgrund der unterschiedlichen 
Behandlung nicht infrage käme. 
 
Nach Ansicht des klagenden Richters stellten die 
Budgetmaßnahmen dagegen eine mittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Alters oder des 
Dienstalters dar, da die Gehaltskürzung in der 
Richterkategorie am höchsten war, der die jüngsten 
Richter oder diejenigen mit dem geringsten 
Dienstalter angehörten. 
 
Der EuGH kommt zu dem Schluss, dass das 
Europäische Recht einer Regelung wie der 
spanischen nicht entgegensteht, mit der im Kontext 
allgemeiner Gehaltskürzungsmaßnahmen im Rahmen 
von Vorgaben zum Abbau des übermäßigen 
staatlichen Haushaltsdefizits unterschiedliche 
Kürzungsprozentsätze für die Richterschaft 
festgesetzt wurden. 
 
Wie bereits das spanische Verfassungsgericht stützt 
sich auch der EuGH darauf, dass die entscheidende 
nationale Norm vorbehaltlich der vom vorlegenden 
Gericht vorzunehmenden Überprüfungen keine 
vergleichbaren Sachverhalte regele, da die 
betroffenen Zulagen aus einer Dienstalterszulage, 

einer Dienstortzulage und einer Sonderzulage 
bestünden, welche die mit den Funktionen 
verbundene Verantwortung, die besondere 
Ausbildung, Komplexität oder Schwere vergüteten. 
Diese Zulagen variierten folglich nach Maßgabe 
objektiver Merkmale, anhand derer sich die 
verschiedenen Richterkategorien voneinander 
unterschieden, sodass sich die den unterschiedlichen 
Kategorien angehörenden Richter nicht in 
vergleichbaren Situationen befänden. Somit sei im 
vorliegenden Fall auch keine mittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Alters oder des 
Dienstalters gegeben. 
Des Weiteren sei die ebenfalls vom klagenden 
Richter angeführte richterliche Unabhängigkeit nicht 
verletzt, sofern die von ihm bezogenen Gehälter der 
Bedeutung der von ihm ausgeübten Funktionen 
entsprächen und insbesondere ausreichend seien, um 
ihn davor zu schützen, dass die Neutralität der 
Entscheidungen, die er zu treffen habe, durch etwaige 
Interventionen oder Druck von außen gefährdet 
werden könnten. 
 
 
IV. Anwaltsrecht, Urteil 1611/2018 des Tribunal 
Supremo vom 13. November 2018. 
 
Das spanische Finanzamt hat kein globales 
Zugriffsrecht auf Informationen hinsichtlich aller 
von spanischen Anwälten und Prozess-
bevollmächtigten geführten Verfahren. 
 
Das oberste spanische Gericht schlägt sich auf die 
Seite der spanischen Anwaltschaft, die Beschwerde 
gegen einen Beschluss des Generalrats der 
rechtsprechenden Gewalt erhoben hatte, mithilfe 
dessen das spanische Finanzamt über sämtliche 
Gerichtsverfahren informiert worden wäre, an denen 
die spanischen Anwälte und Prozessbevollmächtigten 
in den Jahren 2014, 2015 und 2016 beteiligt gewesen 
waren. Der Verwaltungssenat des Tribunal Supremo 
bestätigt, dass die Kontrollpläne des Finanzamts 
einen solchen weitreichenden Antrag in Bezug auf 
die Gesamtheit der Anwälte und die von ihnen 
geführten Verfahren nicht rechtfertigen können. 
 
Der besagte Beschluss hatte zu großem Aufruhr 
innerhalb der Anwaltschaft geführt, die sich 
insbesondere um die sich aus dem Berufsgeheimnis 
ergebenden Geheimhaltungspflichten sorgte. Das 
spanische Finanzamt hatte beim Generalrat der 
rechtsprechenden Gewalt einen Antrag gestellt, mit 
dem es um Auskunft über sämtliche 
Gerichtsverfahren jedes einzelnen spanischen 
Anwalts und Prozessbevollmächtigten in Bezug auf 
die Jahre 2014, 2015 und 216 gebeten hatte. Zu den 
beantragten Informationen hätten unter anderem 
Anfangs- und Enddatum der anwaltlichen 
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Beteiligung gehört, die streitige Summe, sowie die 
Identifikation des Klienten (letzteres wurde indessen 
von der Teilerlaubnis des Generalrats der 
rechtsprechenden Gewalt ausgenommen). 
 
Das Tribunal Supremo war nun der Ansicht, dass die 
Kontrollpläne des Finanzamts für die Jahre 2016 und 
2017 einen solchen globalen Auskunftsantrag im 
Hinblick auf die Gesamtheit der Anwaltschaft nicht 
rechtfertigen könnten. Dies wäre insbesondere nur 
dann der Fall, wenn das an einen oder mehrere 
Anwälte gerichtete Auskunftsersuchen auf externen 
Anzeichen für einen Reichtum beruht hätte, die den 
vorherigen Einkommens- oder 
Vermögenserklärungen zu widersprechen schienen. 
Dieser Widerspruch hätte sich indessen aus früheren, 
dem Finanzamt zur Verfügung stehenden 
Informationen ergeben müssen. 
 
Jedenfalls ist nach Ansicht des Tribunal Supremo der 
Beschluss des Generalrats für die Gerichte, welche 
die besagten Informationen zur Verfügung zu stellen 
gehabt hätten, nicht verpflichtend. 
 
V. Menschenrechte, Entscheidung des EGMR in 
der Beschwerde 26922/14 vom 20. November 
2018. 
 
Im Fall Toranzo Gómez gegen Spanien gab der 
EGMR dem beschwerdeführenden 
Demonstranten Recht, der seine Behandlung 
durch die spanische Polizei als „Folter“ bezeichnet 
hatte und aufgrund dessen durch ein spanisches 
Gericht der Verleumdung für schuldig befunden 
und verurteilt worden war. Besagtes Urteil ist 
nach Ansicht des Straßburger Gerichts nicht mit 
der Meinungsfreiheit vereinbar. 
 
Der Beschwerdeführer hatte sich im Rahmen einer 
Demonstration zusammen mit anderen 
Demonstranten an ein Rohr gekettet. Beim Versuch, 
die Demonstranten zu entfernen, band die Polizei 
ihnen ein Seil um die Hüften und drohte mit dem 
Einsatz von Tränengas. Daraufhin nahm der 
Beschwerdeführer freiwillig von seinem Vorhaben 
Abstand. Im Nachhinein bezeichnete er das 
polizeiliche Vorgehen als „Folter“.  
 

Aufgrund dieses Kommentars verurteilte ihn ein 
spanisches Gericht wegen Verleumdung der 
betroffenen Polizisten. Dabei legte das Gericht die 
strafrechtliche Definition des Begriffs der „Folter“ 
zugrunde und ging davon aus, dass es sich bei der 
Aussage des verurteilten Demonstranten um eine 
Tatsachenbehauptung gehandelt hatte. Indessen habe 
das Verhalten der Polizei den besagten 
strafrechtlichen Begriff gerade nicht erfüllt. Dies 
habe der Demonstrant auch gewusst und folglich in 
Kenntnis der Unwahrheit seiner Aussage die 
behördlichen Maßnahmen als „Folter“ bezeichnet. 
Dagegen habe die Polizei lediglich angemessen 
reagiert, um die Demonstranten zu entfernen.  
 
Das spanische strafrechtliche Urteil verletzte nach 
Ansicht des EGMR die Menschenrechte des 
Beschwerdeführers. Seine Äußerungen seien als 
Werturteil zu verstehen, mit dem er den Einsatz der 
Polizeigewalt gegen ihn habe kritisieren wollen. Die 
Straßburger Richter stellten fest, dass der 
Demonstrant zu keinem Zeitpunkt den 
strafrechtlichen Folterbegriff im Sinn gehabt habe, 
sondern den Begriff im umgangssprachlichen Sinne 
benutzt hatte. Er habe zum Ausdruck bringen wollen, 
dass die polizeilichen Maßnahmen seiner Ansicht 
nach übertrieben hart gewesen waren. Des Weiteren 
berücksichtigte der EGMR, dass die durch das 
spanische Urteil verhängte Geld- oder gar 
Gefängnisstrafe einen die Ausübung der 
Meinungsfreiheit einschränkenden 
Abschreckungseffekt haben könnte.   
 
Der EGMR verurteilte Spanien daher aufgrund der 
dargestellten Verletzung der Meinungsfreiheit zur 
Zahlung von insgesamt 8.225 Euro Schadenersatz. 
 
 
  

 

* *Abogada 
Bilbao 
t.neskovic@gmail.com 
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Deutsche Rechtsprechung / Jurisprudencia alemana 
 

mitgeteilt von / comunicado por 

Dr. Markus Artz* 

 
In internationalen Erbfällen (hier: in Spanien 
verstorbener Erblasser) ist für die 
Entgegennahme der Ausschlagungserklärung 
neben dem nach dem Erbstatut vorgesehenen 
Gericht das Nachlassgericht zuständig, in dessen 
Bezirk die erklärende Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 
 
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 26.10.2018, I-3 Sa 
1/18, BeckRS 2018, 30010 
 
 
Aus den Gründen: 
 
Die Zuständigkeit des Amtsgerichts für die 
Entgegennahme der Ausschlagungserklärung folgt 
aus Art. 13 EuErbVO, § 31 S. 1 IntErbRVG. 
 
Art. 13 EuErbVO begründet eine konkurrierende 
Sonderzuständigkeit der Gerichte des 
Mitgliedsstaats, in dem eine Person ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, für die Annahme 
der Ausschlagung einer Erbschaft. Dabei 
beschränkt sich die Zuständigkeit nach Art. 13 

EuErbVO nicht lediglich auf die Protokollierung 
der Erklärung. Vielmehr soll die Ausschlagung 
einer Erbschaft in internationalen Erbfällen 
erleichtert werden, indem dem Ausschlagenden 
die Erklärung gegenüber den Gerichten seines 
Aufenthaltsstaates ermöglicht wird. Eine Erklärung 
gegenüber diesem Gericht ersetzt dabei eine 
Erklärung gegenüber dem nach dem Erbstatut 
vorgesehenen Gericht. Die örtliche Zuständigkeit 
des Amtsgerichts ergibt sich aus § 31 S. 1 
IntErbRVG. Danach ist für die Entgegennahme der 
Ausschlagungserklärung das Nachlassgericht 
zuständig, in dessen Bezirk die erklärende Person 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 

 

 

* Vizepräsident – Vicepresidente DSJV-
AHAJ, Rechtsanwalt 
Artz, López & Col., Koblenz 
artz@artzlopez.com; www.artzlopez.com 
 
 

 

 

 

 

Buchbesprechungen / Reseñas bubliográficas 

 

Dr. Burckhardt Löber* 
 

Einführung in das spanische Recht, Adomeit-
Frühbeck, 4. Auflage 2018, 154 Seiten. Paperback, 
C.H. Beck Verlag München. € 25,-  

 
Die 4. Auflage der Einführung in das spanische 
Recht ist soeben erschienen. Sie stammt wie auch die 
Vorauflage aus den Federn des Berliner 
Universitätsprofessors Dr. Klaus Adomeit und denen 
der spanischen Rechtsanwälte Frühbeck. Die letzte, 
2007 erschienene Vorauflage wurde damit á jour 
gebracht. Sie enthält die wesentlichen rechtlichen 
Neuerungen gegenüber der Vorauflage, insbesondere 
über folgende Themen: 
 

• Verbraucherschutz von Minderjährigen 
• Änderung der spanischen Zivilprozessordnung  
• Änderungen des spanischen Konkursgesetzes  
 
Weitere Neuerungen sind die Darstellungen der 
“cláusula suelo“ in Hypothekenverträgen und das 
Eingehen auf das Urteil des EuGH vom 21.01.2016. 
Dargestellt wurde in diesem Zusammenhang auch die 
Erstattungspflicht spanischer Banken an ihre 
entsprechenden Kunden wegen vorangegangener 
überzogener Leistungen. Auch wurde die seit dem 
Jahr 2015 bestehende Situation des letzten 
gewöhnlichen Aufenthaltes des Erblassers 
dargestellt, die als maßgebliches 
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Bestimmungskriterium des Erblassers durch die EU-
Erbverordnung 650/2012 geschaffen wurde. 
 
Aus der Sicht des deutschsprachigen Lesers wurden 
damit jetzt in 4. Auflage folgende wichtige Themen 
dargestellt, nachdem in der Einleitung 
Grundsätzliches über Spanien und die Autonomien, 
wie auch Spanien und Europa dem Leser 
nähergebracht wurde: 
 
- Die spanische Verfassung  
- Der Código Civil  
- Das Zivilprozessrecht mit seinem 
Verfahrensrecht und der Zwangsvollstreckung  

- Handels-, Wirtschafts-,Steuer- und 
Arbeitsrecht.  
 
Hierbei wurde insbesondere das Gesetz über 
Kapitalgesellschaften behandelt, das die bisher 
selbstständigen Gesetze über die Aktiengesellschaft 
und die GmbH ablöste. 
 
Das Werk bietet einen hervorragenden Überblick 
über das spanische Recht insgesamt. Damit liegt ein 
bereits durch drei Vorauflagen bewährtes und 
aktualisiertes Werk vor, das als gute 
Gesamtdarstellung besticht.  

 

Prof. Dr. Gerhard Robbers, Einführung in das 
deutsche Recht, 6. Auflage 2017, 238 Seiten 
broschiert, Nomos Verlag Baden-Baden, € 25,-  
 
Als Interessenten für Robbers‘ Einführung in das 
deutsche Recht kommen in Betracht: Jura-Studenten, 
Studenten der Wirtschaftswissenschaften, 
ausländische Studenten und Rechtsanwender. Ein 
Jeder sucht so ein Entré in dieser Darstellung von 
Robbers über ein noch unbekanntes Gebiet. Er findet 
einen Überblick über allgemeine Strukturen des 
deutschen Rechts, über öffentliches Recht, Strafrecht, 
das Privatrecht, also insbesondere über die fünf 
Bücher des BGB, internationales Privatrecht, 
Handels- und Gesellschaftsrecht und weitere 
wirtschaftsrechtliche Gebiete wie das des 
Wertpapierrechts, den gewerblichen Rechtschutz, das 
Urheber- und Arbeitsrecht. Auch findet man eine 
Kurzabhandlung über das deutsche Zivilprozessrecht 
und die freiwillige Gerichtsbarkeit.  
 
Insgesamt bekommt der Leser in diesem 
informativen Werk des Trierer Universitätsprofessors 
Robbers eine klare Übersicht über die vielen Sparten 
des Rechts in Deutschland. Als Autor kann man 
jedoch nicht auf allen Hochzeiten tanzen und 
glänzen. So ist das Kapitel über das internationale 

Privatrecht sehr kurz und mager. Und dass das 
Heimatrecht des Erblassers maßgebliches Erbstatut 
eines deutschen Erblassers ist (Rn 889), gilt seit dem 
Inkrafttreten der EU-ErbVO 650/2012 per 
17.08.2015 auch nicht mehr. Maßgebliches Erbstatut 
ist vielmehr der letzte gewöhnliche Aufenthalt des 
Erblassers (Art. 21 EU-ErbVO). Diese kleine Panne 
mindert jedoch nicht die Qualität des insgesamt 
informativen und gut lesbaren Werk von Robbers. 
Ein Wunsch des Rezensenten wäre eine 
spanischsprachige Fassung des Buches. Dies würde 
sicherlich für viele Interessenten jenseits der 
Pyrenäen einen Anreiz für einen Studienaufenthalt in 
der deutschen Rechtslandschaft bedeuten.  
 

 

Dr. Burckhardt Löber 
Rechtsanwalt & Abogado 
Löber Steinmetz & García Rechtsanwälte 
Frankfurt am Main 
b.loeber@loeber-steinmetz.de 
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Junge Juristen / Jóvenes Juristas 

 
 

Vier Jahre – Zwei Universitäten 
 

Aislinn Kimmerle und Katrin Abmeier* 
 
 
 

…und am Ende zwei Abschlüsse. Mit diesen 
Gedanken begann unser Studium des deutsch-
spanischen Bachelorstudiengangs Rechtswissen-
schaft.

*
 

 
Der Start in unserer Heimatuniversität Bayreuth 
begann mit den Grundlagen des deutschen Rechts 
gemeinsam mit den Beginnern des deutschen Jura 
Studiums. Die Vorlesungen finden für alle 
Studierenden in einem großen Hörsaal statt, dazu 
werden jeweils propädeutische Übungen angeboten, 
welche in Kleingruppen stattfinden und von 
wissenschaftlichen Mitarbeitern des Professors, 
welcher das Fach betreut, gehalten werden. 
 
Parallel wurden wir in das spanische Rechtssystem 
eingeführt und erhielten zudem fachsprachliche 
Kurse der spanischen Rechtssprache, welche durch 
einen Muttersprachler in einer Kleingruppe gehalten 
wurden. Diese wurden speziell für den Studiengang 
eingerichtet und sollten uns als Vorbereitung auf den 
Aufenthalt an der spanischen Universidad Pablo de 
Olavide in Sevilla ab dem dritten Jahr dienen. Die 
erlangten Kenntnisse haben sich als sehr nützlich und 
hilfreich erwiesen. Allerdings bedeuten diese 
zusätzlichen Lehrveranstaltungen natürlich ein 
deutlich höheres Pensum an Lern- und 
Arbeitsaufwand. Dieser Aufwand wird jedoch mit 
dem umfassenden Einblick in ein fremdes 
Rechtssystem und der dazugehörigen Fachsprache 
belohnt. 
 
Aufgrund der Neueinführung des Studiengangs war 
dieser anfangs mit organisatorischen Schwierigkeiten 
verbunden, vor allem im Rahmen der 
Klausuranmeldungen. Die beteiligten Professoren 
und auch die anderen Mitarbeiter der Universität 
haben sich jedoch immer sehr bemüht die Probleme 
so schnell wie möglich zu lösen. So steht es auch den 
Studenten des deutsch-spanischen 
Bachelorstudiengangs offen, die Möglichkeiten der 
Zusatzangebote der Universität Bayreuth zu nutzen, 
z.B. die fachsprachlichen 
Fremdsprachenausbildungen, die wirtschaftswis--
                                              
*
 Beide Studierende 

senschaftliche Zusatzausbildung oder das technisch-
wissenschaftliche Zusatzstudium für Juristen. 
 
Bei der Universität Bayreuth handelt es sich, wie 
auch an der Universidad Pablo de Olavide, um eine 
Campusuniversität, bei der die Fakultäten nahe 
zusammengebaut sind, und dadurch ein guter 
Austausch mit Studenten anderer 
Wissenschaftsbereiche ermöglicht wird. 
 
Nach dem vierten Semester, was dem Abschluss der 
Grundphase des Jura Studiums entspricht, wechselten 
wir Anfang September an die Universidad Pablo de 
Olavide in Sevilla, welche sich etwas südlich 
befindet. Die dezentrale Lage ist aber kein Problem, 
denn der Campus ist mit der Metro sehr gut und 
schnell zu erreichen. Der Unterschied zu Bayreuth 
war doch gravierender als gedacht, da die 
Unterrichtsweise ein ganz andere ist, als wir diese 
von Bayreuth kennen. Der Unterricht in Sevilla wird 
nach Studiengängen getrennt und in Kleingruppen 
gehalten, die eine Art Klassenverband darstellen. Der 
Vorteil daran ist der engere Austausch zwischen den 
Studierenden und dem Dozenten, der sowohl die 
Vorlesungsveranstaltung, sowie die dazugehörige 
Übung (EPD) selbst hält. Auch das Benotungssystem 
erinnert eher an die Schule, da sowohl die Leistungen 
während des Semesters im Rahmen der EPD in die 
Endnote einfließen, als auch die Abschlussklausur, 
die in der Regel nur den theoretischen Hintergrund 
des Fachs abfragt. 
 
Wohingegen wir in Deutschland die 
Grundlagenfächer, wie Staatsrecht, Strafrecht 
Allgemeiner und Besonderer Teil oder Bürgerliches 
Recht Allgemeiner Teil und Schuldrecht hatten, 
waren die Fächer in Sevilla weiterführende, wie z.B. 
Arbeitsrecht, Steuerrecht, Internationales Privatrecht 
und Völkerrecht.  
 
Neben den Verpflichtungen an der Universität blieb 
uns auch noch genug Zeit, die andalusische Kultur, 
sowie Land und Leute kennen zu lernen. Sevilla als 
Hauptstadt des Flamencos bietet große kulturelle 
Vielfalt und jede Menge Freizeitaktivitäten. Dabei 
kommen auch kulinarische Genüsse nicht zu kurz, 
wie sich schon bei unserem neuen Lieblingsfrühstück 
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bei Kaffee, frischgepresstem Orangensaft mit 
Tostadas und Tomate gezeigt hat. 
Die Lebenshaltungskosten zwischen Bayreuth und 
Sevilla sind sehr gut vergleichbar. In Andalusien fällt 
jedoch auf, dass es deutlich günstiger ist auswärts zu 
essen, als vergleichsweise in Deutschland. Dies ist 
unter anderem den kleinen Tapas Bars zu verdanken, 
die man in Sevilla an jeder Ecke findet. Für das erste 

Auslandsjahr in Sevilla erhalten die Studierenden als 
Beihilfe das Stipendium des Erasmus-Programms. 
 
Bei unserem Rückflug wurden wir traurig darüber 
diese facettenreiche Stadt hinter uns lassen zu 
müssen, freuten uns aber auch auf unsere Rückkehr 
nach Bayreuth, um unser Jurastudium noch mit dem 
Staatsexamen abzuschließen. 

 
 

 

 

 
Notizen aus der Vereinigung / Noticias de la Asociación 

 

 
Nuestro último encuentro tuvo lugar en Palma de 
Mallorca con motivo del mini congreso celebrado el 9 
de marzo que trato sobre la terminación de relaciones 
laborales en Alemania y España. El congreso fue un 
éxito tanto en cuanto a las ponencias como a la 
organización. Debemos agradecer a nuestro compañero 
Tim Wirth la magnífica organización y la fantástica 
climatología que consiguió durante el evento.   
 
 
Durante estos últimos meses han tenido lugar varias 
reuniones de la Junta en las que se trataron diversas 
cuestiones de la organización de los próximos 
congresos, así como de la llevanza general de la 
Asociación. Cabe mencionar algunos temas:  
 
En relación con los congresos anuales y Mini-
Congresos se han tomado diversos acuerdos. En primer 
lugar, a fin de asegurar una correcta organización de las 
cenas informales, la participación en las mismas deberá 
reservarse con la inscripción y pagarse junto a la cuota 
del Congreso.  
 
Asimismo, la documentación de las ponencias será 
remitida a los asistentes con anterioridad a la 
celebración del congreso en formato digital. 
 
Los participantes podrán recibir un certificado de 
asistencia al Congreso. Y aquellos asistentes que 
residan en Alemania, podrán solicitar una certificación 
según el § 15 FAO. Para ello, se pondrán a disposición 
unas listas de asistentes. 
 
En otros ámbitos, cabe destacar el lanzamiento de una 
campaña de marketing digital, incluyendo redes 
sociales, que esperamos esté operativa el próximo 
congreso.  
 
 

Unser letztes Treffen fand am 9. März in Palma de 
Mallorca anlässlich des Minikongresses am 9. März 
statt zu dem Thema „Die Beendigung von  
Arbeitsverhältnissen in Spanien und Deutschland“. 
Dank der Referenten und der Organisation war es 
wieder einmal eine erfolgreiche Veranstaltung. Wir 
bedanken uns bei unserem Kollegen Tim Wirth für die 
hervorragende Organisation und das fantastische 
Wetter, das er für uns bestellt hatte. 
 
In den letzten Monaten haben verschiedene 
Vorstandssitzungen stattgefunden, die diversen 
Angelegenheiten hinsichtlich der Organisation der 
nächsten Kongresse sowie der allgemeinen Führung der 
Vereinigung gewidmet waren. Hier einige der Themen: 
 
Hinsichtlich der Kongresse und Minikongresse wurde 
folgendes beschlossen: Zunächst und um eine korrekte 
Organisation der informellen Abendessen zu 
gewährleisten, muss bei Kongressanmeldung 
gleichzeitig die Teilnahme an den informellen Abenden 
mitgeteilt und bezahlt werden.  
 
Gleichfalls werden die Kongressunterlagen den 
Teilnehmern vor Kongressbeginn in digitaler Fassung 
bereit gestellt. 
 
Die Teilnehmer können eine Teilnahmebescheinigung 
beantragen. Für in Deutschland ansässige Teilnehmer 
kann eine Bescheinigung nach § 15 FAO ausgesellt 
werden. Hierzu werden entsprechende Teilnehmerlisten 
ausgelegt. 
 
Andereseits werden wir eine digitale 
Marketingkampagne durchführen, die auch die sozialen 
Netzwerke betreffen wird. Wir hoffen, dass diese bis 
zum nächsten Kongress funktionsfähig ist. 
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Nuestro congreso principal tendrá lugar en Toledo del 
12 al 16 de junio. Se organizarán ponencias de temas 
de gran interés, como Blockchain, tributación de 
sociedades inmobiliarias, mediación internacional, entre 
otros.  
 
Una vez más, y dado el éxito del anterior congreso, 
habrá una conferencia no jurídica sobre técnicas de 
negociación, impartida por el profesor de IESE, don 
Guido Stein. 
 
Toledo será sin duda un congreso memorable. El 
destino es inmejorable y las ponencias organizadas 
serán de gran nivel. Por todo ello y por el interés que 
despierta Toledo, recomendamos a los que vayáis a 
asistir, que reservéis hotel con suficiente antelación.  
 
Los siguientes mini-congresos tendrán lugar el 9 de 
noviembre en Hamburgo y en primavera 
probablemente en Bilbao.  
 
 
Esperando encontraros en Toledo, recibid un cordial 
saludo, 
 
Víctor Fabregat 
 

Der Jahreskongress findet vom 12. bis 16. Juni in 
Toledo statt. Die Arbeitsgruppen beinhalten unter 
anderem sehr interessante Themen wie u.a. Blockchain, 
Besteuerung von Immobiliengesellschaften und   
internationale Mediation. 
 
Und erneut, Dank dem Erfolg beim letzten Kongress, 
wird es eine nicht juritische Arbeitsgruppe geben über 
„Erfolgreiches Verhandeln“, referiert von Prof. Dr. 
Guido Stein, Professor am IESE. 
 
Toledo wird zweifellos ein unvergesslicher Kongress. 
Der Ort kann besser nicht sein und die Arbeitsgruppen 
haben ein hohes Niveau. Deswegen und auch wegen 
des Interesses, das Toledo erweckt, empfehlen wir den 
Teilnehmern rechtzeitig ihr Hotel zu reservieren. 
 
Die nächsten Minikongresse werden am 9. November 
in Hamburg und im Frühjahr aller Voraussicht nach in 
Bilbao stattfinden. 
 
 
In der Hoffnung, uns in Toledo zu treffen, verbleibe ich 
mit herzlichen Grüssen. 
 
Víctor Fabregat 
 
 

 

Vizepräsident – Vicepresidente DSJV-AHAJ 
Abogado  
Fabregat Perulles Sales Abogados, 
Barcelona 
v.fabregat@fabregat-perulles-sales.com 
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Bericht zum XLIII. MINIKONGRESS DER DEUTSCH-SPANISCHEN JURISTENVEREINIGUNG am 09. 
MÄRZ 2019 im Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, Palma de Mallorca 

 
XLIII Mini-Congreso de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas en Palma de Mallorca de 9 de marzo de 

2019 en el Il.lustre Col.legi d’Advocats de les Illes Balears 
 

Dr. jur. Markus Artz, LL.M.* 
 
 
Palma war eine juristische Reise wert - nicht nur für 
Arbeitsrechtler. Die Referenten Marc André Gimmy 
und Román Gil Alburquerque führten zahlreiche 
Zuhörer durch ein spannendes Programm: Es gelang 
ihnen, einen Bogen von Grundsätzen des deutschen und 
spanischen Arbeitsrechts hin zu aktuellen 
Fragestellungen zu schlagen.  
 
Thema waren die verschiedenen Beendigungsarten des 
Arbeitsverhältnisses, so durch Befristung, auflösende 
Bedingung, einer ordentlichen wie auch einer 
außerordentlichen Kündigung. Nicht nur für die 
anwesenden Fachanwälte für Arbeitsrecht von 
Interesse, sondern auch rechtspolitisch bedeutsam 
waren die von den Referenten aufgezeigten 
Unterschiede im Bereich von Abfindungen und den 
Kündigungsschutz von Mitarbeitern bei Kleinbetrieben 
in Deutschland und Spanien. Anhand praktischer 
Beispiele und der dazu ergangenen Rechtsprechung 
erläuterten die Referenten inwieweit das 
Arbeitsverhältnis aufgrund verhaltensbedingter, 
personenbedingter oder betriebsbedingter Gründe seine 
Beendigung finden und aus der jeweiligen Perspektive 
vorteilhaft abgewickelt werden kann. Im dritten Block 
ging es den Referenten um grundlegende sowie aktuelle 
prozessuale Fragen. Vertreter von Arbeitnehmern wie 
von Arbeitgebern kamen gleichermaßen auf ihre 
Kosten. 
 
Wie von Minikongressen gewohnt, war genügend 
Raum für rechtsvergleichende Aspekte und Fragen der 
Zuhörerschaft. Eine rundherum gelungene 
Veranstaltung, die ihren Erfolg nicht zuletzt Ignacio 
Ordejón Zuckermaier und seiner kompetenten 
Moderation und Tim Wirth mit der perfekten 
Vorbereitung verdankte. Der Nachmittag endete mit 
einem Ausblick auf unseren Jahreskongress, der vom 
12. bis 16. Juni 2019 in Toledo stattfindet. 
 

Valió la pena ir a Palma, no tan sólo para los 
especialistas en asuntos laborales: Los ponentes Marc 
André Gimmy y Román Gil Alburquerque ofrecieron 
un programa muy atractivo a los numerosos oyentes. 
Ambos consiguieron abarcar tanto los aspectos 
esenciales del derecho laboral alemán y español como 
preguntas específicas y actuales.  
 
Se trataron temas como las diferentes formas de poner 
fin a las relaciones laborales, ya sea mediante limitación 
en el tiempo, condiciones resolutorias, rescisión de 
mutuo acuerdo y terminación ordinaria y extraordinaria. 
No tan sólo de interés para los compañeros 
especializados en derecho laboral sino también 
interesante desde un punto de vista político resultaron 
las diferencias expuestas por los ponentes entre España 
y Alemania en materia de indemnizaciones y protección 
contra el despido en pequeñas empresas. Los ponentes 
expusieron mediante ejemplos prácticos y 
jurisprudencia como la relación laboral puede finalizar 
ya sea por razones de comportamiento, personales u 
operativas y como puede gestionarse de modo 
satisfactorio desde cada una de las respectivas 
perspectivas. En la tercera ponencia los ponentes 
abordaron cuestiones procesales básicas y de actualidad 
tanto desde la perspectiva de los empleados como los 
empleadores. 
 
 
Tal y como estamos acostumbrados en los Mini-
Congresos también hubo tiempo para tratar aspectos de 
derecho comparado y dar respuesta a las preguntas de 
los asistentes. En resumen, un evento muy interesante 
gracias también a la competente moderación de Ignacio 
Ordejón Zuckermaier y a Tim Wirth que lo preparó 
todo perfectamente. La tarde finalizó con una mención 
a nuestro Congreso Anual que tendrá lugar en Toledo 
entre los días 13 y 16 de junio de 2019.  
 

 

* Vizepräsident – Vicepresidente DSJV-
AHAJ, Rechtsanwalt 
Artz, López & Col., Koblenz 
artz@artzlopez.com; www.artzlopez.com 
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Stellenmarkt / Mercado de trabajo 

 
Referendarsstationen / Praktikantenplätze 

Pasantías / Prácticas 
 
 

AD & M Abogados y Consultores 
Unsere international ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei 
mit dem Schwerpunkt auf deutsch-spanischen 
Rechtsbeziehungen befindet sich im Zentrum von 
Barcelona. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind 
Gesellschafts-, Handels-, Erb-, Familien- und allgemeines 
Zivilrecht. Wir bieten deutschen Rechtsreferendaren oder 
Jurastudenten mit Spanischkenntnissen 
die  Möglichkeit, Ihre Wahlstation oder ein Praktikum in 
unserer Kanzlei zu absolvieren.  
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen postalisch an 
ADM Abogados y Consultores, Calle Balmes 163, Pral., 
2a, 08008 Barcelona, Spanien z.H. von RA Robert Engels 
oder per e-mail an info@admabogados.net. 
 
Augusta Abogados 
Wir bieten deutschen Rechtsreferendaren und -
studierenden die Möglichkeit, ein mehrmonatiges 
Praktikum in unserer Kanzlei in Barcelona zu 
absolvieren, sei es als Wahl- oder Auslandsstation. 
Wir suchen Jurastudenten (mindestens 4 Semester) und 
Rechtsreferendare, die offen, zuverlässig und an der 
internationalen Praxis interessiert sind. Die Dauer des 
Praktikums beträgt i.d.R. drei bis sechs Monate und wir 
versuchen, uns den beruflichen bzw. akademischen 
Interessen der Kandidaten anzupassen. Gute Spanisch- 
und Englischkenntnisse, mündlich und schriftlich, sind 
erwünscht.  
Bitte senden Sie uns ein Anschreiben mit Lebenslauf, 
Zeugnisse und Verfügbarkeit per E-Mail an:  
Augusta Abogados, z.H.v. Frau Alba Ródenas-Borràs, 
Ref: Praktikum Barcelona,Via Augusta, 252, 4ª planta, 
E- 08017 Barcelona, Mail: info@augustaabogados.com 
www.augustaabogados.com  
 
Castellana Legal Abogados 
Wahlstation für Rechtsreferendare/Praktikanten 
Unsere Kanzlei bietet Referendaren/Praktikanten die 
Möglichkeit, in Madrid die Wahlstation bzw. ein 
Praktikum zu absolvieren. Kenntnisse der spanischen 
Sprache sind erforderlich. Bei Interesse Bewerbungen bitte 
per e-mail z. Hd. von Marcos Andreu Bleckmann an 
mableckmann@c-legal.com unter Kennwort “Praktikum” 
zusenden.  
 
Dikeos Estudio Jurídico 
Wir sind eine international ausgerichtete Madrider 
Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkten im 
Arbeits-, Gesellschafts-, Handels- und Zivilrecht, die 
sowohl forensisch als auch beratend tätig ist. 
Unsere Klienten sind hauptsächlich 
Wirtschaftsunternehmen, auch aus dem deutschsprachigen 
Ausland. 
Wir bieten Rechtsrefrendaren / -innen die Möglichkeit, 
Ihre Wahlstation in unserem Madrider Büro abzuleisten.  

Gute  bis sehr gute Spanischkenntnisse sowie Interesse für 
internationale, insb. deutsch-spanische Rechtsbeziehungen 
setzen wir voraus. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Paseo de la Habana, 5. Tel: 91 5903370, Fax 91 5638560; 
Ansprechpartner: Christian Alexander Paschkes 
(apaschkes@dikeos.com). 
 
Dr. Frühbeck Abogados 
Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen mit 
guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, 
eine oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges 
Praktikum in unseren Kanzleien in Barcelona, Palma de 
Mallorca, Marbella und Las Palmas G.C. zu absolvieren. 
Es wird ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten 
bevorzugt. Wir bearbeiten hauptsächlich Fälle im Bereich 
des Handels-, Unternehmungs- und Arbeitsrechts.  
Ofrecemos a pasantes con buenos conocimientos de 
alemán y español la posibilidad de realizar prácticas en 
nuestras oficinas de Barcelona, Palma de Mallorca, 
Marbella y Las Palmas G.C. Preferente un período no 
inferior a tres meses. Principalmente trabajamos los 
campos del derecho mercantil, societario y laboral. 
Barcelona: T: +34 93 254 10 70; barcelona@fruhbeck.com 
Canarias: T +34  928 432 676;  canarias@fruhbeck.com 
Mallorca: T +34  971 719 228; mallorca@fruhbeck.com 
Marbella: T + 34) 95 276 52 25;  marbella@fruhbeck.com 
 
Gerboth & Partner  
Wir bieten Referendaren oder Studenten mit guten 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit ihre Wahl- oder 
sonstige Ausbildungsstation während eines Zeitraumes, 
der drei Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren 
Büros in Palma de Mallorca oder Ibiza zu absolvieren. 
Des weiteren bieten wir spanischen Praktikanten mit guten 
Deutschkenntnissen die Möglichkeit zur Durchführung 
eines Rechtspraktikums in unseren Büros, ebenfalls für 
einen Zeitraum, der drei Monate nicht unterschreiten 
sollte. 
Ansprechpartner: Christian Gerboth, Palma de Mallorca - 
Tel.: 0034-971722494; E-mail: info@gerboth-partner.com 
 
Fabregat, Perulles, Sales,  Abogados, Rechtsanwälte 
Wir bieten deutschen Referendaren mit guten 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, ihre 
Wahlpflichtausbildung oder sonstige Ausbildungsstationen 
in unseren Kanzleien in Barcelona und Pollença 
(Mallorca) zu absolvieren. 
Plaza Bonanova, 4, 1º1ª, E- 08022 Barcelona, Tel. 0034/ 
93 205 42 31, Fax. 0034/ 93 418 955, Ferrán Sors,4, 3º1ª E 
– 43850 Cambrils, Tel. 0034/ 977 79 41 26 Fax 0034/ 977 
36 23 48, Sor Flor Ricomana, 2, 1º C, E – 07460 Pollença 
(Mallorca), Tel. 0034/ 971 53 17 33, 0034/ 971 53 10 84, 
e-mail: fps@fabregat-perulles-sales.com, Internet: 
www.fabregat-perulles-sales.com. 
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Göhmann 
Als deutsch-spanische Kanzlei mit umfangreichen 
Tätigkeitsbereichen in beiden Rechtskreisen bieten wir 
interessierten deutschen Referendaren und spanischen 
Praktikanten die Möglichkeit, in einem unserer Büros in 
Bremen oder Barcelona eine oder mehrere Stationen bzw. 
ein mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren. Sehr gute 
Sprachkenntnisse sind Voraussetzung. Bitte senden Sie 
Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
Bewerbungen in Deutschland: Dr. Arne Koch, Wachtstr. 
17-24, D-28195 Bremen, Tel.: 0421/33953-0, e-mail: 
bremen@goehmann.de 
Bewerbungen in Spanien: Marcel Gentner, Provenza, 278, 
1º Bis 1ª 2ª, E-08008 Barcelona, Tel: 93 2155338, e-mail: 
barcelona@goehmann.es   
Für Informationen können Sie unsere Internetseite 
www.goehmann.de besuchen. 
 
Gómez Acebo & Pombo  
Referendaren mit Spanischkenntnissen bieten wir die 
Möglichkeit ihre Wahlstation während eines Zeitraumes 
von drei Monaten in unserer Kanzlei in Madrid zu 
absolvieren.  
Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an: Frau 
Christina Sánchez Weickgenannt, E-mail: csanchezw@ga-
p.com Tel.: 0034 91 582 9218 
 
Anwaltskanzlei Dr. Sabine Hellwege  
bietet Rechtsreferendaren / Rechtsreferendarinnen mit 
Spanischkenntnissen  die Möglichkeit die Wahlfachstation 
oder sonstige Ausbildungsstationen während eines 
Zeitraumes, der drei Monate nicht unterschreiten sollte, in 
der Kanzlei in Palma de Mallorca zu absolvieren. 
Ansprechpartnerin: Dr. Sabine Hellwege, Rechtsanwältin 
u. Abogada, Niedersachsenstr. 11, D-49074 Osnabrück , 
Tel.: + 49 541 20 22 555, Fax: + 49 541 20 22 559, 
Mobil:+ 49 171 8385328, E-mail: Shellwege@t-online.de , 
Internet: www.hellwege.de oder Avda. Jaime III Nr. 17, 2, 
27, E-07012 Palma de Mallorca, Tel.: + 34 971 9054 12, 
Fax: + 34 971 9054 13 
 
Hernandez-Marti, Abogados 
Wir bieten deutschen Referendaren mit 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit ihre Wahlstation 
während eines Zeitraumes von drei Monaten in unserer 
Kanzlei in Valencia zu absolvieren. 
Ansprechpartnerin: Amparo Llorens. Abogada. c/ 
Convento Santa Clara, 10-3. E-46002 Valencia. T+34 
963532553, F+34 963511220, a.llorens@hernandez-
marti.com. www.hernandez-marti.com 
 
Iurisconsultants Abogados-Rechtsanwälte 
Deutsch-spanische Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in 
Manacor/Mallorca und zivilrechtlicher Ausrichtung sucht 
Jurastudenten und Rechtsreferendare mit guten 
Spanischkenntnissen, denen wir im Rahmen eines 
Praktikums/Ausbildungsstation eine interessante Tätigkeit 
anbieten. 
Ansprechpartner: Rechtsanwalt-Abogado Mirko Jurisch, 
C/Amargura, 14, 1º-1ª, E-07500 Manacor, Tel. 971 
845805, Fax 971 844872, email:  
jurisch@iurisconsultants.com, ww.iurisconsultants.com 

 
Jakstadt – Abogados – Berlin 
Wir bieten in unserer Kanzlei in Berlin eine vollständige 
Rechts- und Steuerberatung für Unternehmen aus Spanien 
und Südamerika in Deutschland als auch für deutsche 
Mandanten mit Schwerpunkt in Spanien an. 
Referendare mit guten spanischen Kenntnissen sowie 
pasantes mit guten Deutschkenntnissen bieten wir die 
Möglichkeit der Ausbildung und Mitarbeit in unserer 
Kanzlei in Berlin an. 
Kanzlei Berlin, Telefon: 0 30/24 62 92 0, Telefax: 0 30/24 
62 92 20, e-mail: info@jakstadt.de ,Internet: 
www.jakstadt.de, Ansprechpartner: Abogada Belén 
Martínez Molina, Rechtsanwalt Thomas Jakstadt. 
 
Schindhelm Abogados 
Deutsch-Spanische Rechtsanwaltskanzlei bietet deutschen 
und spanischen Referendaren und Praktikanten mit guten 
Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine 
oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges 
Praktikum  zu absolvieren.Tätigkeitsschwerpünkte sind 
Erbschafts- Immobilien-, Gesellschafts- und Steuerrecht. 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an: Schindhelm Abogados, z. H. 
Fernando Lozano, Conde de Salvatierra, 21, E-46004 
Valencia, Tel. +34 963 28 77 93, Fax +34 963 28 77 94, E-
Mail: info@schindhelm.com. 
 
Löber Steinmetz & Garcia Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB 
In unserer Kanzlei in Frankfurt bieten wir Referendaren 
und Praktikanten mit guten Deutsch- und 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine oder mehrere 
Stationen bzw. ein mehrmonatiges Praktikum zu 
absolvieren. Tätigkeitsschwerpunkte sind IPR, Erbschafts, 
Immobilien- und Gesellschaftsrecht. Wir legen Wert auf 
selbständiges Arbeiten und hohe Motivation und können 
Ihnen im Gegenzug eine abwechslungs- und lehrreiche 
Tätigkeit anbieten. 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an: Kanzlei Löber Steinmetz & 
Garcia, z.Hd. Herrn Dr. Burckhardt Löber, Kaulbachstr. 1, 
D-60594 Frankfurt, Tel. 069/96 22 11 23,20,  Fax 069/96 
22 11 11, Email: b.loeber@loeber-steinmetz.de. 
 
Lohmann & Dr. Ahlers Rechtsanwälte in P., Notare 
a.D., Fachanwalt Verkehrsrecht, Mediatorin. 
Wir bieten deutschen und spanischen Referendaren oder 
Praktikanten die Möglichkeit, im Rahmen einer Stage 
erweiterte Kenntnisse des deutschen Rechts und der 
deutschen Sprache zu erwerben. Der Zeitraum sollte dabei 
drei Monate nicht unterschreiten. Tägliche Anwesenheit ist 
erwünscht und sinnvoll.  
Ofrecen la posibilidad de realizar prácticas o pasantías a 
alemanes y españoles que deseen ampliar sus 
conocimientos en Derecho Alemán y la lengua alemana. El 
período de éstas no deberá ser superior a los tres meses Se 
recomienda la asistencia diaria a fin de obtener buenos 
resultados. 
Kontakt / Contacto: RA Wolfgang Lohmann, Pelzerstrasse 
4, D - 28195 Bremen, Tel. 0421/18571 Fax 0421/12648, 
RA-Lohmann-Ahlers@gmx.de 
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Monereo Meyer Abogados 
Referendaren oder Studenten  mit guten 
Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit ihre 
Wahlpflichtfachausbildung oder sonstige 
Ausbildungsstationen während eines Zeitraumes, der 3 
Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in 
Madrid, Barcelona oder Palma de Mallorca zu absolvieren.  
Ansprechpartner: RA Janis Amort (rrhh@mmmm.es)  
Spanischen Praktikanten mit guten Deutschkenntnissen 
bieten wir ebenfalls die Möglichkeit der Absolvierung 
eines Rechtspraktikums für einen Zeitraum, der 3 Monate 
nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in Madrid, 
Barcelona oder Palma de Mallorca. 
Ansprechpartner: César García de Quevedo 
(rrhh@mmmm.es) 
 
 
Bufete Mañá-Krier, Abogados Asociados 
Unsere wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei 
mit einem Schwerpunkt im deutsch-spanischen 
Rechtsverkehr bietet Rechtsreferendaren mit 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, Ihre Wahlstation 
oder sonstige Auslandsstationen in unserer Kanzlei zu 
absolvieren. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind 
Gesellschafts- und Handelsrecht, Steuerrecht sowie 
Immobilien-, Erb- und allgemeines Zivilrecht. Bei 
Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung vorzugsweise 
per E-Mail an Frau Jessica Wehmeier, Rechtsanwältin u. 
Abogada, bmk@bmk.es, Tel.:0034 93 487 8030, Balmes 
76, Pral. 1ª, 08007 Barcelona. 
 
 
MMB - Martínez, Marco & Beuthner, Rechtsanwälte 
& Abogados 
Als Rechtsanwaltssozietät mit Schwerpunkt im deutsch-
spanischen Rechtsverkehr bieten wir deutschen 
Referendaren die Möglichkeit in  unseren Büros in 
Murcia-Stadt und Puerto de Mazarron ihre Wahlstage zu 
absolvieren. 
Die Mindestdauer sollte vier Monate nicht unterschreiten. 
Sehr gute Sprachkenntnisse und eine hohe Motivation 
setzen wir voraus.  Bitte richten Sie ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an: 
MMB – Rechtsanwälte & Abogados, Herrn RA u. 
Abogado Dennis Beuthner, Avda. Tierno Galván 30, 2D, 
E-30860 Puerto de Mazarron, Tel.: +34 / 968 / 33 20 68, 
Fax: +34 / 968 / 33 20 69, e-mail: beuthner@mmb.es, 
Internet: www.mmb.es 
 
Pense Rechtsanwälte 
Wir bieten spanischen und deutschen Juristen mit guten 
Kenntnissen beider Sprachen die Möglichkeit, ein 
Praktikum oder einen Teil des Referendariats in unserer 
Kanzlei zu absolvieren.  
Das Wirtschaftsrecht, Zivil- und Immobilienrecht sowie 
Prozess- und Schiedssachen gehören zu den Kerngebieten 
unserer Tätigkeit. Wir sind auch für unsere internationale 
Rechtspraxis bekannt. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte unseren Internetseiten www.pense.de. 
Bewerbungen richten Sie bitte an:Pense Rechtsanwälte, 
Herrn RA Dr. Till Pense, Wolfsgangstrasse 85, D - 60322 
Frankfurt am Main, Tel + 49 (0) 69 - 55 05 65 Telefax + 
49 (0) 69 - 59 69 861 E-mail: till.pense@pense.de. 

Dr. Reichmann Rechtsanwälte /Abogados 
Wir sind eine ausschließlich auf deutsch-spanisches 
Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei mit Büros in 
Frankfurt am Main und Palma de Mallorca: 
Wir bieten Studenten und Referendaren mit guten 
Spanischkenntnissen an, ein Praktikum bzw. ihre 
Wahlstation in einem unserer Büros zu absolvieren. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
z. Hd. Dr Armin Reichmann, reichmann@dr-
reichmann.com 
für Palma: Dr Reichmann Abogados Calle San Miguel 36, 
4a 7002 Palma de Mallorca  
z. Hd. RAin Sandra Aertken, aertken@dr-reichmann.com 
 
Ribas Brutschy Abogados 
 
Wir sind eine international ausgerichtete 
Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt auf den deutsch-
spanischen Rechtsverkehr. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte 
sind Erb- und Immobilienrecht, Gesellschafts- und 
Handelsrecht, allgemeines Zivil- sowie Strafrecht.  
Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen mit 
guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, 
ihre Wahlstation bzw. ein mehrmonatiges Praktikum am 
Hauptsitz unserer Kanzlei in Karlsruhe zu absolvieren. 
Hohe Motivation und Interesse für internationale, 
insbesondere deutsch-spanische Rechtsbeziehungen setzen 
wir voraus. 
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres 
Wunschzeitraums vorzugsweise per e-mail an:  
Ribas Brutschy Abogados, z.H. von Frau Petra Beller, 
Marianne-Kirchgessner-Str. 5, 76646 Bruchsal / 
Karlsruhe, p.beller@rb-abogados.eu, Tel.: + 49 7251 
9377310 
 
Schiller Abogados 
Einer der Tätigkeitsschwerpunkte von Schiller Abogados 
ist die Beratung im deutsch-spanischen Rechtsverkehr. 
Wir bieten interessierten und motivierten 
Rechtsreferendaren und Praktikanten die Möglichkeit, eine 
Ausbildungsstage oder ein mehrmonatiges Praktikum in 
unserem Büro in Barcelona zu absolvieren. Sehr gute 
spanische Sprachkenntnisse sind unabdinglich. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Jordi 
Planchart Remmert, Rambla de Catalunya, 86-3º, E-08008 
Barcelona, e-mail: barcelona@schillerabogados.es 
 
Simon & Partner Rechtsanwälte Steuerberater 
Wirtschaftsprüfer 
bietet deutschen und spanischen Referendare/innen und 
Praktikanten/innen die Möglichkeit einer Stage. Der 
Mindestzeitraum sollte 3 Monate nicht unterschreiten. 
Gute Deutsch- und Spanischkenntnisse sind 
Voraussetzung. 
Schriftliche Bewerbungen in üblicher Form sind an Herrn 
RA und Abogado Lutz Carlos Moratinos Meissner zu 
richten. 
Kajen 12, D - 20459 Hamburg, Telefon: 040/323221-0 
Telefax: 040/32322121, www.simon-law.de 
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Suhren Peltzer Meinecke, Rechtsanwälte und Notare 
Wir bieten interessierten spanischen Kollegen und 
Kolleginnen die Möglichkeit, ein Rechtspraktikum in 
unserer Kanzlei zu absolvieren. Wir sind unter anderem 
auch im deutsch-spanischen Rechts- und 
Wirtschaftsverkehr tätig. Der Zeitraum sollte drei Monate 
nicht unterschreiten. Gute Deutschkenntnisse setzen wir 
voraus. Ansprechpartner: RA Dr. Horst Suhren, 
Rathenaustr. 2, D – 30159 Hannover, Tel. 0049 511 
8071820 Fax 0049 511 80718222, e-mail: ra@kanzlei-
psm.de, Internet: www.kanzlei-psm.de 
 
VOELKER Barcelona  
Die Kanzlei VOELKER mit Niederlassungen in 
Deutschland, Spanien und Griechenland sucht für den 
Standort Barcelona deutsche Referendare, die im Rahmen 
einer mehrmonatigen Stationsausbildung ihre sehr guten 
Kenntnisse vorzugsweise in den Bereichen intern. 
Vertragssrecht, IZPR oder Steuerrecht vertiefen möchten. 
Die gute Beherrschung der spanischen und englischen 
Sprache wird bei der/dem Bewerber/in vorausgesetzt. 
Als prämierte internationale Wirtschaftskanzlei bieten wir 
in unserem spanischen Team von Rechtsanwälten, 
Steuerberatern und Betriebswirten unseren Referendaren 
eine anspruchsvolle Mitarbeit an grenzüberschreitenden 
Mandaten und wissenschaftlichen Projekten. 
Schriftliche Bewerbungen bitte per e-mail 
barcelona@voelker.es, Diagonal 419, E-08008 Barcelona, 
barcelona@voelker-gruppe.com  
 
Von Berg & Partner 
Wir sind eine international ausgerichtete 
Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkt im 
Erbschafts-, Immobilien-, Handels-, Gesellschafts- und 
Zivilrecht. Interessierten deutschen Referendaren und 
Praktikanten mit guten Deutsch-, Englisch- und 
Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit, ein 
Praktikum in einer unserer Kanzleien in Spanien zu 
absolvieren. Hohe Motivation und Interesse für 
internationale  
insbesondere deutsch-spanische Rechtsbeziehungen setzen 
wir voraus. 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen  
Bewerbungsunterlagen an: Rechtsanwälte von Berg & 
Partner, Apartado de Correos 560, E-03724 Moraira 
(Alicante), Spanien, Tel.: 0034 - 96 - 649 04 19 / Fax: 
0034 - 96 - 574 34 38, E-Mail: 
info@abogadosvonberg.com 
 
ZinnBöcker Rechtsanwälte 
Wir bieten Rechtsreferendaren mit guten Kenntnissen der 
spanischen Sprache sowie spanischen 
Hochschulabsolventen die Möglichkeit, ihre 
Referendarstation bzw. ein Praktikum in unserer Kanzlei 
zu absolvieren. Wir sind ausschliesslich auf dem Gebiet 
des Wirtschaftsrechts tätig. Ein grosser Teil unserer 
Mandate hat Bezug zu Spanien bzw. Lateinamerika 
(insbesondere Mexiko). Es erwartet Sie eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre in erstklassiger Umgebung. Mehr unter 
www.zinnboecker.com. Bewerbungen senden Sie bitte an: 
ZinnBöcker Rechtsanwälte, z.Hd. Dr. Christian Böcker 
(Rechtsanwalt und Abogado), Friedrichsplatz 10, 68165 
Mannheim oder per e-mail an office@zinnboecker.com 
 
Notare Dr. Christoph Neuhaus und Dr. Markus 
Buschbaum, LL.M., Maître en droit 
Wir bieten deutschen Referendaren/innen und spanischen 
Notaranwärtern/Notaranwärterinnen mit guten 
Kenntnissen der jeweils fremden Sprache sowie der 
jeweils anderen Rechtsordnung die Möglichkeit, die 
Wahlstation oder eine Hospitation in unserem Büro in 
Köln zu absolvieren. Kenntnisse der englischen und der 
französischen Sprache sind von Vorteil, werden jedoch 
nicht vorausgesetzt. Nähere Informationen zu unseren 
Tätigkeitsfeldern finden Sie unter http://neuhaus-
buschbaum.de/. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per e-
mail an: notar@buschbaum-koeln.de.  
 
Wienberg Abogados 
Rechtsanwaltskanzlei in Barcelona mit Schwerpunkt im 
dt.-sp. Rechtsverkehr bietet Ausbildungsmöglichkeit für 
Referendare und Praktikanten mit Spanischkenntnissen. 
Bewerbungen per Telefon: 0034 93 241 97 20, Fax: 0034 
93 241 97 22 oder E-Mail: Simone.Jordan@wienberg.es, 
www.wienberg.es.  
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